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Die vorliegende Arbeit geht auf 
eine bei einem einjährigen Studien­
aufenthalt des Verfassers an der Sou­
thern Illinois University 1960/61 durch­
geführte Untersuchung über den Ein­
fluß der katholischen Kirche auf das 
öffentliche Leben in den USA zurück. 

Die ihr zugrunde liegende Absicht 
ist es aufzuzeigen, inwieweit es einem 
dynamischen Katholizismus gelungen 
ist, nicht nur aus einer Minderheits-, 
sondern auch aus einer sozialen Min-
derwertigkeifssituation heraus einen 
entscheidenden Beitrag zur Verchristli-
chung der staatlichen Politik zu lei­
sten. 

Obwohl beides zumindestens auf 
den ersten Blick für die Lage der ka­
tholischen Kirche in Österreich nicht 
zuzutreffen scheint, läßt doch das Ver­
hältnis von „Tatkatholiken" zu „Tauf­
scheinkatholiken" wie die auch in 
Österreich bemerkbare, fortschrei­
tende Verweltlichung des öffentlichen 
Lebens einen — wenngleich beschränk­
ten - Vergleich zu. 

Vorausgeschickt sei eine Bemer­
kung zu den Begriffen „katholische 
Kirche" und „Katholizismus". 

Der in dieser Arbeit verwendete Kir­
chenbegriff bezeichnet — im Gegen­
satz etwa zu der Bedeutung, die ihm 

in dem Buch August Maria Knolls „Ka­
tholische Kirche und scholastisches Na­
turrecht", Europa-Verlag, Wien, 1962, 
aus methodischen Gründen gegeben 
wurde — die sich in enger Zusammen­
arbeit von Klerus und Laien verwirkli­
chende Aktionsgemeinschaft zur Ver-
christlichung der Welt. In dieser Schau 
kommen einander die Begriffe „ka­
tholische Kirche" und „Katholizis­
mus" relativ nahe, wobei der letztere 
noch spezifischer auf die Aktivität von 
Klerus und/oder Laien auf dem Ge­
biet der staatlichen Politik eines be­
stimmten Landes hinweist. 

Aus der Betrachtung ausgeklammert 
wurde die Behandlung der Fragen, 
die sich aus der Kandidatur und Wahl 
des ersten katholischen Präsidenten 
der Vereinigten Staaten ergeben ha­
ben. Der betreffende Problemkreis ist 
in einem erst kürzlich unter dem Titel 
„Religious Liberty and the American 
Presidency" bei Herder & Herder, 
New York, erschienenen Werk aus­
führlich dargestellt. 

Der Verfasserin des genannten Bu­
ches, Mater Patricia Barrett, RSCJ, der 
Professorin für Staatslehre am Mary-
ville College, St. Louis, sei an dieser 
Stelle für ihre persönliche Unterstüt­
zung herzlich gedankt. 



GRUNDSÄTZLICHES ZUM VERHÄLTNIS 
VON KIRCHE UND STAAT 

Für die fast zweitausendjährige Ge­
schichte des Christentums ist das wech­
selseitige Verhältnis von Kirche und 
Staat von entscheidender Bedeutung. 
Stehen einander doch seit dem Zeit­
punkt, da sich Jesus auf die Frage 
der Pharisäer, ob es erlaubt sei, dem 
Kaiser Steuer zu zahlen, einen Denar 
reichen ließ und antwortete: „Gebt 
also dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
und Gott, was Gottes ist!", Kirche 
und Staat in dauernder Wechselwir­
kung gegenüber. In beide Organisa­
tionsformen des menschlichen Ge­
meinschaftslebens ist insbesondere der 
katholische Christ zwangsläufig hin­
eingestellt. Ihre ideologischen Zielset­
zungen aber sind verschieden: Wäh­
rend die Kirche ihrem Wesen nach 
Heilanstalt mit übernatürlichen Zie­
len ist, bezweckt der Staat die 
Verwirklichung des irdischen Wohles 
seiner Mitglieder. Sowohl Kirche als 
auch Staat verstehen sich als sou­
veräne, das heißt von irdischer Bin­
dung unabhängige Personenverbände 
(„societates perfectae"). Wenn sich die 
Kirche auch selbst als eine kraft ihrer 
göttlichen Errichtung von jeder staat­
lichen Anerkennung unabhängige In­
stitution betrachtet, so erscheint sie 
dennoch auf staatlichem Boden als 
ein aus Staatsbürgern bestehender 
und folglich staatlicher Regelung un­
terworfener Personenverband. Umge­
kehrt unterliegen alle auf das See­

lenheil der Staatsbürger direkt be­
züglichen staatlichen Hoheitsakte der 
Lehrhoheit der Kirche. 

Aus der Verschiedenheit der Aufga­
benbereiche und aus dem Umstand, 
daß beide Institutionen von Menschen 
getragen werden, ist es erklärlich, daß 
zu keinem Zeitpunkt der christlichen 
Geschichte die ideale Methode der 
Zusammenarbeit beider zum irdischen 
und überirdischen Wohl aller betrof­
fenen Menschen verwirklicht werden 
konnte. So begegnen wir im Verlaufe 
der letzten zwei Jahrtausende einer 
Reihe von sehr verschiedenen „kir­
chenpolitischen Systemen", die alle 
denkbaren Möglichkeiten, von weitge­
hender Verschmelzung beider über 
einseitige Bevormundung eines Teiles 
bis zu totaler Trennung, ausschöpfen. 

Es ist für das Verständnis der ge­
genwärtigen Stellung der Kirche in 
den in dieser Arbeit behandelten Ver­
gleichsländern USA und Österreich er­
forderlich, an Hand einer Übersicht 
über die Geschichte des Staatskirchen­
rechtes die in deren Verlauf verwirk­
lichten Bezugssysteme zwischen Staat 
und Kirche kurz darzustellen. 

DIE URKIRCHE (30—380) 

Die Zeit bis 380 ist gekennzeichnet 
durch die von den Aposteln begon­
nene und durch ihre unmittelbaren 
Nachfolger weitergeführte Verbrei-
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tung des christlichen Glaubens durch 
Lehre und Beispiel. Dabei erschienen 
die Christen in der bekenntnisplura-
listischen Gesellschaft des Römischen 
Imperiums als jüdische Sekte. Am An­
fang dieser Periode steht das soge­
nannte „Apostelkonzil", auf dem Pau­
lus und Barnabas für die Freiheit der 
Heidenchristen vom jüdischen Gesetz 
eintraten. Ihr Antrag, der in einer von 
Jakobus angeregten, etwas gemilder­
ten Fassung einmütig beschlossen 
wurde, war entscheidend für die Wei­
terentwicklung des auf dem Boden 
des Judentums entstandenen christli­
chen Glaubens zu einer wahrhaft ka­
tholischen, d. h. weltumspannenden 
Religion. Damit war der dem Auftrag 
Christi „Gehet hin und lehret alle Völ­
ke r . . . " entsprechende Übergang zur 
Weltkirche vollzogen. Das Christen­
tum nahm den Kampf um die Seelen 
der Heiden auf, der gleichzeitig ein 
vom Blut tausender Märtyrer besie­
gelter gegen die Staatsgewalt gerich­
teter Kampf um die Kultusfreiheit war 
- war doch die Verweigerung des Kai­
serkultes als Majestätsverbrechen mit 
der Todesstrafe bedroht. Erst 313 er­
folgte der Friedensschluß mit dem 
Staat durch das Mailänder Toleranz­
edikt Konstantin des Großen, der sich 
selbst vor seinem Tod von Bischof 
Eusebius taufen ließ, und damit die 
Entwicklung des Christentums zur 
Staatsreligion anbahnte. 

DIE „EINHEIT VON KIRCHE UND 
STAAT" (380—1800) 

Theodosius I. erhob 380 das Chri­
stentum offiziell zur Staatsreligion und 
verbot die heidnischen Kulte. Mit sei­
nem Tod wurde die längst vorberei­
tete Trennung des römischen Reiches 
in Ost- und Westrom endgültig voll­
zogen. Damit kam es auch zur Aus­
prägung zweier verschiedener Arten 
der organischen Einheit von Kirche 
und Staat. Im Osten bildete sich eine 
reine Form des „Staatskirchentums" 
(System der Verbindung von Staat und 
Kirche bei überwiegen der staatlichen 
Kompetenzen), der sogenannte „Cae-
saropapismus" heraus. Der oströmi­
sche Kaiser beanspruchte die oberste 
Gewalt auch in rein kirchlichen Ange­
legenheiten. Er berief die Konzilien 
und bestätigte ihre Beschlüsse; De­

likte gegen die Staatsreligion waren 
staatlich strafbar. 

Demgegenüber führte die Entwick­
lung im Westen in die entgegenge­
setzte Richtung. Wohl hatte Karl der 
Große für sich die Schirmherrschaft 
über die Kirche beansprucht — er be­
zeichnete sich als „defensor et rector 
ecclesiae"; Bischöfe und Äbte waren 
zugleich Reichsbeamte - doch war der 
steigende Einfluß des Papsttums, der 
durch die Herausbildung des Kirchen­
staates unterstrichen wurde, bald stark 
genug, um zu einer vollen Herrschaft 
der Kirche über den Staat („Kirchen-
staatstum") zu führen. Das Pontifikat 
Innozenz' III. (1198—1216) stellt den 
Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Die 
Kaiser leisteten anläßlich ihrer Krö­
nung durch den Papst diesem als 
„obersten Lehensherren" den Treueid. 
Zuletzt vertritt Bonifaz VIII. (1294-1303) 
in seiner Bulle „Unam sanctam" (1302) 
die Auffassung, daß Gott dem Papst 
zwei Schwerter verliehen habe — das 
geistliche und das weltliche — von de­
nen der Papst seinerseits das weltliche 
an den Kaiser leihe („subordinierende 
Zweischwertertheorie"; Gegensatz „ko­
ordinierende Zweischwertertheorie" u. 
a. vertreten von Dante). 

Als Reaktion gegen die Überspan­
nung der päpstlichen Machtansprüche 
setzten im 14. Jh. Bestrebungen ein, 
dem Staat das Übergewicht zurückzu­
geben. Während diese Tendenzen 
durch die Streitschriften des englischen 
Franziskaners Wilhelm von Occam 
und den „Defensor Pacis" des Mar-
silius von Padua, in dem dieser für 
eine auf der Volkssouveränität beru­
hende weltliche Staatsform eintrat, die 
Klerus und Papst auf ihre geistlichen 
Aufgaben beschränkt, theoretisch fun­
diert wurden, stellt das Exil der Päpste 
in Avignon die faktische Entmachtung 
des Papsttums dar. 

Obwohl durch die Reformation ne­
ben das bisher einzige christliche Be­
kenntnis eine Anzahl protestantischer 
Konfessionen trat, führte der Grund­
satz „Cuius regio, eius religio", die 
häufig mit sehr derben Mitteln in die 
Praxis umgesetzte Bestimmung des 
Augsburger Religionsfriedens (1555), 
daß jeder Einwohner einer bestimm­
ten staatlichen Gemeinschaft dem Re­
ligionsbekenntnis des Landesfürsten 
angehören müsse, im Zusammenhalt 
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mit dem aufkommenden Absolutismus 
zu einem Weiterbestand des Staats-
kirchentums. Wie die deutschen Staa­
ten zum Teil katholisch, zum Teil pro­
testantisch waren, war auch in den 
übrigen Staaten Europas eines der 
beiden Bekenntnisse offiziell Staatsre­
ligion. 

In Österreich wurde das „neuzeit­
liche Staatskirchentum" katholischer 
Prägung durch die konsequente Durch­
führung der Gegenreformation, in 
Spanien und Portugal durch die staat­
liche Lenkung der Bekehrungstätigkeit 
in den überseeischen Kolonien, geför­
dert, während sich in Frankreich im 
Umweg über ein königliches Nomina-
tionsrecht für die Bischofsstühle der so­
genannte Gallikanismus entwickelte. 
Demgegenüber gerieten die protestan­
tischen Kirchen infolge des Fehlens 
einer überstaatlichen Organisation in 
eine mehr oder weniger starke Ab­
hängigkeit vom Landesherrn (Eng­
land unter Heinrich VIII.!). 

Unter Joseph II. erreichte das Staats­
kirchentum in Österreich insofern ei­
nen Höhepunkt, als der Monarch für 
sich das Recht in Anspruch nahm, als 
„erster Diener des Staates" auch in 
das innere Leben der Kirche einzu­
greifen. Er erließ eine Unmenge von 
Dekreten, die sich nicht nur auf die 
kirchliche Territorialverfassung, son­
dern auch auf gottesdienstliche Ange­
legenheiten erstreckten. 

Allerdings leitet der „Josephinismus" 
durch das 1781 erlassene Toleranzpa­
tent zum mehrkonfessionellen Staat 
üiber. Den Übergang zum System der 
„Verschiedenheit von Kirche und 
Staat" bildet schließlich das soge­
nannte „Staatschristentum". Darunter 
versteht die Lehre den in der Allianz­
urkunde von 1815 niedergelegten 
Grundsatz, nach dem sich die Herr­
scher Österreichs, Preußens und Ruß­
lands als Repräsentanten der drei 
größten christlichen Konfessionen ver­
pflichten, „über den Zwiespalt der 
Bekenntnisse hinaus das Christentum 
zum höchsten Gesetz des Völkerle­
bens zu erheben". 

DIE VERSCHIEDENHEIT VON 
KIRCHE UND STAAT (seit 1848) 

Nach der Übergangsperiode des 
Vormärz, die durch eine starke Be­

vormundung der anerkannten Reli­
gionsgemeinschaften gekennzeichnet 
war, konnte sich die Kirche unter Aus­
nutzung der Kräfte des Liberalismus 
in der „oktroyierten Märzverfassung" 
von 1849 der allzu weitgehenden 
staatlichen Überwachung entziehen. 
In dem 1855 geschlossenen Konkordat 
treten Staat und Kirche einander erst­
malig als gleichrangige Vertragspart­
ner gegenüber. Damit ist eine weitere 
Möglichkeit ihres gegenseitigen Ver­
hältnisses, das „System der Koordi­
nation", verwirklicht. Die Kirche er­
hält die volle Autonomie in der Rege­
lung ihrer rechtlichen Belange, weit­
gehenden Einfluß auf das Schulwe­
sen und erreicht die Anerkennung der 
geistlichen Gerichtsbarkeit in Ehesa­
chen. 1857 wird das kanonische Ehe­
recht für Katholiken obligatorisch. 

Dessenungeachtet schreitet die Ent­
wicklung unter dem Einfluß des Li­
beralismus vorwärts und macht die 
seit der Revolution 1848 von der Kir­
che erzielten Terraingewinne rückgän­
gig. Das „Staatsgrundgesetz über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger" 
vom 21. Dezember 1867, das die volle 
Glaubens- und Gewissensfreiheit ge­
währleistet, gibt den anerkannten Re­
ligionsgemeinschaften das Recht der 
öffentlichen Religionsausübung und 
der selbständigen Ordnung und Ver­
waltung ihrer inneren Angelegenhei­
ten (Autonomie). Für den Religionsun­
terricht in den Schulen ist von der 
Kirche selbst Sorge zu tragen; dem 
Staat steht hinsichtlich des gesamten 
Unterrichts- und Erziehungswesens die 
oberste Leitung zu. 

Den eigentlichen Übergang zum 
jüngsten kirchenpolitischen System, zur 
„Staatskirchenhoheit", bilden die drei 
sogenannten „Maigesetze" aus dem 
Jahre 1868. Durch sie wird das Ehe­
recht des ABGB sowie die staatliche 
Ehegerichtsbarkeit für Katholiken wie­
der hergestellt, das Verhältnis Schule-
Kirche neu geregelt und Bestimmungen 
über den Eintritt in Religionsgesell­
schaften bzw. Austritt aus ihnen er­
lassen. 1874 folgt die formelle Auf­
hebung des Konkordates von 1855 und 
das heute noch in Geltung stehende 
Gesetz vom 20. Mai 1874 über die An­
erkennung von Religionsgesellschafgten. 
Damit werden in Österreich die Re­
ligionsgesellschaften einem „Sonder-
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vereinsrecht" untererstellt. Dies bedeu­
tet, daß eine Glaubensgemeinschaft, 
um überhaupt Rechtspersönlichkeit er­
langen zu können, der staatlichen An­
erkennung bedarf. Ist dieselbe erfolgt, 
so besitzt die Religionsgesellschaft 
die Stellung einer „Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes". Als solche hat 
sie das Recht, ihre inneren Angelegen­
heiten selbst zu regeln. Darüber hin­
aus sind die anerkannten Religionsge­
sellschaften mit bestimmten öffentli­
chen Aufgaben betraut, insbesondere 
mit dem Religionsunterricht. 

Das System der „Staatskirchenho­
heit", das eine beschränkte Einfluß­
nahme des Staates auf die Konfes­
sionen - in Österreich damit insbe­
sondere auf die katholische Kirche, 
der die überwiegende Mehrheit der 
Staatsbürger angehört — vorsieht, 
wurde von der Republik zwar zur 
Gänze übernommen, jedoch auf ein­
zelnen Teilgebieten modifiziert. So 
brachte der Staatsvertrag von St. Ger­
main 1919 die „Bekenntnisfreiheit", 
d. h. das Recht des einzelnen Staats­
bürgers, mag er einer anerkannten 
Religionsgesellschaft angehören oder 
nicht, auf private und öffentliche Reli­
gionsausübung. 

1933 wurde zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der Republik Österreich ein 
neues Konkordat abgeschlossen, das 
am 1. Mai 1934 in Kraft trat. Es ist mit 
Ausnahme einzelner Bestimmungen 
(Eherecht, Kirchenbeitragsrecht) wei­
terhin in Gültigkeit und wird bei der 
Behandlung der gegenwärtigen recht­
lichen Stellung der katholischen Kirche 
in Österreich besprochen. 

DIE TRENNUNG VON KIRCHE 
UND STAAT 

In verschiedenen Ländern, so z. B. 
in den USA, in Frankreich und Mexiko, 
sind Staat und Kirche vollständig ge­
trennt. Die Konfessionen sind recht­
lich den privaten Vereinen gleichge­
stellt, in gewisser Hinsicht liegen da­
her jene Bedingungen vor, unter wel­
chen die Frühkirche mit ihrer Missio-
nierungstätigkeit begonnen hat. Die­
ses System geht einerseits auf prak­
tische Gründe (Vielheit der christlichen 
und nichtchristlichen Bekenntnisse in 
den USA), anderseits auf die Gesell­
schaftsphilosophie John Lockes zurück. 

Ausgehend von der Voraussetzung, 
daß alle Menschen von Natur aus frei, 
gleich und unabhängig sind, steht es 
nach dieser Anschauung dem einzel­
nen frei, welcher Glaubensgemein­
schaft er sich anschließen und wie er 
diese gestalten will (Theorie von der 
„freien Kirche im freien Staat"). 

DIE RECHTLICHE STELLUNG DER 
KATHOLISCHEN KIRCHE IN 

ÖSTERREICH 

Die katholische Kirche, der fast 90 
Prozent der Einwohner Österreichs zu­
mindest urkundenmäßig angehören, 
bildet die größte der insgesamt neun 
in unserem Staat tatsächlich existen­
ten anerkannten Kirchen und Reli­
gionsgemeinschaften. 

Die Rechtsstellung der katholischen 
Kirche in Österreich ist durch das nach 
herrschender Lehre auch für die zweite 
Republik in Kraft stehende Konkordat 
von 1933 grundsätzlich geregelt. Die 
„freie Ausübung ihrer geistlichen 
Macht" ist der Kirche ausdrücklich zu­
gesichert wie auch das Recht, „im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze, 
Dekrete und Anordnungen zu erlassen" 
(Autonomie). Die Kirche wird als Kör­
perschaft öffentlichen Rechtes aner­
kannt, ihre Einrichtungen haben inso­
weit staatliche Rechtspersönlichkeit, 
als ihnen diese auch nach kanoni­
schem Recht zukommt. 

Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes ist die katholische Kirche mit 
der Erteilung des katholischen Reli­
gionsunterrichtes an den öffentlichen 
Schulen und mit der Führung der Per­
sonenstandsbücher für die Zeit vor 
1938 betraut. Wie die übrigen aner­
kannten Kirchen und Religionsgesell­
schaften genießt sie besonderen straf­
rechtlichen Schutz, so in den Fällen 
der §§ 122 (Religionsstörung), 153 (tät­
licher Angriff gegen einen Seelsorger) 
und 302 bzw. 303 (Aufreizung zu Feindse­
ligkeiten gegen bzw. Beleidigung von 
anerkannten Religionsgemeinschaften) 
des österreichischen Strafgesetzes. 

Durch einen Vertrag zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der Republik Öster­
reich („drittes Teilkonkordat" - BGBl. 
273/62) vom 9. 7. 1962 wurde das ka­
tholische Schulwesen neu geregelt: 
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Der katholische Religionsunterricht 
ist an allen öffentlichen und mit 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schulen für alle katholischen Schü­
ler Pflichtgegenstand. Die Religions­
lehrer werden entweder von der 
Kirche oder im Einverständnis mit 
dieser vom Staat bestellt. Die Lehr­
pläne werden von der Kirche er­
lassen und der obersten staatlichen 
Schulbehörde mitgeteilt. Eine Ab­
meldung des Schülers kann vor des­
sen 14. Lebensjahr durch die Eltern, 
nachher durch ihn selbst erfolgen 
- eine Bestimmung, die leider nur 
allzu oft dazu führt, daß bei der 
Beurteilung des religiösen Wissens 
mildere Maßstäbe angelegt wer­
den, als in anderen Gegenständen, 
wodurch das Niveau des Religions­
unterrichtes nicht unwesentlich be­
einträchtigt wird. Eine Mittellösung 
wäre hier vielleicht die, der Note 
„nicht genügend" in Religion die 
aufstiegshemmende Wirkung zu 

nehmen und dadurch etwaigen Ab­
meldungen auf Grund mangelnden 
Fortganges vorzubeugen. 

• Die katholischen Schulen 
Die Kirche und ihre Institutionen 
sind berechtigt, unter Einhaltung 
der staatlichen Vorschriften Schu­
len aller Art zu errichten und zu er­
halten. Zum Personalaufwand der 
katholischen Schulen leistet der 
Staat dadurch Zuschüsse, daß er 
bis auf weiteres 60 Prozent der 
1961/62 erforderlichen Dienstpo­
sten zur Verfügung stellt. Diese 
Unterstützung entspricht ungefähr 
36 Prozent des Gesamtaufwandes. 

• Die Kirchenbeiträge 
Auf Grund des Kirchenbeitragsge­
setzes vom 28. 4. 1939 (bzw. kraft 
ihrer Autonomie als Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes) ist die 
Kirche berechtigt, eine Kirchenbei­
tragsordnung zu erlassen und zur 
Deckung ihrer Sach- und Personal­
bedürfnisse Kirchenbeiträge von 
ihren (volljährigen) Mitgliedern 
einzuheben. Wie die Mitgliedsbei­
träge privater Vereine können 
rückständige Kirchenbeiträge nur 
im Rechtsweg, d. h. mit Hilfe der 
staatlichen Gerichte geltend ge­
macht werden. Die Beitragsordnun-
gen werden für die einzelnen Diö­
zesen erstellt und bedürfen der 
staatlichen Genehmigung - eine 
verfassungswidrige, weil die in Ar­
tikel 15 Staatsgrundgesetz gewähr­
leistete Autonomie verletzende Be­
stimmung. 

Im übrigen enthält das Konkordat 
1933 Bestimmungen über die Heran­
bildung der Geistlichen, die Diözesan-
einteilung, die Besetzung der Bischofs­
stühle und der niederen Benefizien, 
die kirchliche Vermögensverwaltung 
etc. Das in Art. VII des Konkordates 
wiedereingeführte kanonische Eherecht, 
das für alle jene Ehen gilt, die zwi­
schen Katholiken vor dem katholischen 
Seelsorger geschlossen wurden, ist 
durch das heute noch im wesentlichen 
gültige, reichsdeutsche Ehegesetz aus 
dem Jahre 1938 außer Kraft gesetzt 
worden. 

„Parken nur für Jesuiten" — die mo­
derne Welt ist in den USA eine Selbst­
verständlichkeit. 

DIE KATHOLISCHE KIRCHE 
IN DEN USA 

GESCHICHTE 

Ihren organisatorischen Ausgang 
nahm die katholische Kirche in den 
USA von Baltimore, wo P. John Car-
roll am 9. Juni 1784 zum Superior der 
amerikanischen Missionen bestellt 
wurde. In der Zeit unmittelbar nach 
dem amerikanischen Unabhängigkeits­
krieg gab es unter den 4 Millionen Ein­
wohnern der nunmehr selbständigen 
amerikanischen Kolonien ca. 25.000 
Katholiken. Sie siedelten hauptsäch­
lich in Pennsylvanien und Maryland, 
wo die religiöse Toleranz ihrer vor­
wiegend protestantischen Landsleute 
am größten war. Die wenigen Priester, 
die unter ihnen lebten, waren größten­
teils ehemalige Jesuiten der 1773 ver­
botenen Niederlassungen des Ordens 
in England. 

Baltimore wurde 1789 als erste 
amerikanische Diözese anerkannt, ihr 
erster Bischof wurde der 1790 in Eng­
land konsekrierte John Garroll. Es 
folgte die Errichtung der Diözesen 
Boston, New York und Philadelphia. 
Um 1840 bestanden bereits 16 Diöze­
sen mit 663.000 Katholiken bei einer 
Gesamteinwohnerzahl von 17 Mil­
lionen. 

Manche der Ressentiments, gegen 
die die junge Kirche anzukämpfen 
hatte, bestehen in ihren Auswirkungen 
noch heute: die Mehrzahl der Sekten 
des fundamentalistischen Protestan­
tismus, die immigrantenfeindliche Ge­
heimpartei der „Know Nothings", 
der Ku-Klux-Klan u. a. m., betrieben 

eine stark anti-katholische Politik. Die 
amerikanischen Katholiken erkannten 
sehr früh, worauf es in den Ausei­
nandersetzungen ankam. Vor allem 
galt es, den Priestermangel zu behe­
ben und ein katholisches Erziehungs­
wesen aufzubauen. 1840, im Geburts­
jahr des öffentlichen Schulsystems der 
USA, bestanden bereits 200 katholi­
sche Elementarschulen. 

Das amerikanische Recht schrieb 
bis 1850 für alle kirchlichen Organisa­
tionen vor, daß Laientreuhänder die 
weltlichen Belange der Pfarreien be­
sorgten, was manchmal zu einem 
Überwiegen ihres Einflusses und da­
mit zu nicht unerheblichen Schwierig­
keiten mit dem Klerus führte. 

Bis 1900 stieg die Zahl der ameri­
kanischen Katholiken infolge der star­
ken Einwanderung (insbesondere aus 
Irland, Deutschland und Italien! auf 
17 Millionen. Es war nicht immer leicht, 
die europäisch-katholischen Einwan­
derer im großen Schmelztiegel der 
Nationalitäten, Rassen und Konfes­
sionen in Katholiken amerikanischer 
Wesensart umzuformen. Noch heute 
mutet manche katholische Pfarrkirche 
etwa in einem vorwiegend von ita­
lienischen Minenarbeitern besiedelten 
Landstrich westlich der Alleghenies 
wie eine sizilianische Dorfkirche an. 

Große kirchengeschichtliche Bedeu­
tung kommt den drei Plenarkonzilien 
von Baltimore zu. Während das erste 
(1852) vorwiegend theologisch-pasto-
ralen Fragen gewidmet war und die 
Loyalität der amerikanischen Katholi­
ken gegenüber dem Papst betonte, 

9 



beschäftigte sich das 1866 abgehalte­
ne Plenarkonzil mit der Diözesanver-
fassung, mit vermögensrechtlichen Fra­
gen und den anti-katholischen Ge­
heimbünden. Bei dieser Gelegenheit 
zeigte sich auch, daß der amerika­
nische Bürgerkrieg die Einheit der 
Kirche nicht geschwächt hatte, obwohl 
Katholiken auf beiden Seiten gekämpft 
hatten. Die dritte Kirchenversammlung 
(1884) war hauptsächlich dem wei­
teren Aufbau des katholischen Erzie­
hungswesens gewidmet, das seinen 
stärksten Impuls durch den Beschluß 
der Bischöfe erhielt, in allen Pfarren 
der Vereinigten Staaten katholische 
Volksschulen zu errichten. 

Ein weiterer Meilenstein in der gei­
stigen Entwicklung des amerikanischen 
Katholizismus ist die 1889 gegründete 
„Catholic University of America" in 
Washington, D. C, die einzige päpst­
liche Universität in den USA. 

Als 1908 die Vereinigten Staaten of­
fiziell aus dem Status der „terra mis-
sionis" genommen wurden, standen 
der Kirche in diesem Land bereits 
mehr als 12.000 Priester zur Verfügung. 
Nach dem ersten Weltkrieg dokumen­
tierte die katholische Kirche in den 
USA ihre Volljährigkeit dadurch, daß 
sie die Missionstätigkeit im Ausland 
aufnahm. Heute sind fast 7000 ameri­
kanische Katholiken in den Missionen 
tätig und die finanziellen Leistungen 
der amerikanischen Gläubigen für die 
Weltmission sind gewaltig. 

Die katholische Kirche in den Ver­
einigten Staaten ist die größte ge­
schlossene religiöse Gemeinschaft der 
Nation. Sie hat viel erreicht, wie das 
ihrer imponierenden Organisation ge­
widmete folgende Kapitel zeigen wird. 
Dennoch hat sie mit zahlreichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Noch 
immer sind viele ländliche Gebiete 
ohne Priester und auch die stark wach­
sende spanisch-sprechende Bevöl­
kerung muß religiös betreut werden. 
Nur fünfzig Prozent der katholischen 
Kinder stehen katholische Schulen zur 
Verfügung, der Rest besucht die öf­
fentlichen Schulen, in denen Religion 
nicht unterrichtet wird. 

Vielleicht mehr als in anderen Län­
dern sieht sich der Katholizismus in 
Amerika der fortschreitenden Verwelt­
lichung des gesamten öffentlichen Le­
bens gegenüber. 

ORGANISATION 

Um uns die Bedeutung der katholi­
schen Kirche in den Vereinigten Staa­
ten von Amerika vor Augen zu führen, 
wollen wir uns kurz mit einigen Zahlen 
befassen. Aus dem „Official Catholic 
Directory for 1963", dem statistischen 
Handbuch der amerikanischen Kirche 
für das Jahr 1963, geht hervor, daß 
von rund 185,186.000 US-Amerikanern 
nicht weniger als 43,851.538 (23,3%) 
dem römisch-katholischen Religionsbe­
kenntnis angehören. Das entspricht ei­
nem Zuwachs von 44% in den letzten 
10 Jahren. Die Vereinigten Staaten 
sind somit nach Brasilien das Land 
mit der zahlenmäßig stärksten katholi­
schen Bevölkerung. 

Das Staatsgebiet der USA ist in 119 
Diözesen bzw. 27 Erzdiözesen einge­
teilt. 5 Kardinäle, 34 Erzbischöfe und 
195 Bischöfe bilden zusammen mit 
55.581 Priestern den geweihten Klerus. 
Darüberhinaus sind in den USA 173.351 
weibliche und 11.502 männliche Or­
densleute tätig (Stand 1962). 

Wie in jedem Land der Erde, in dem 
die Kirche festen Fuß gefaßt hat und 
in dem sie an der freien Ausübung ih­
rer Funktionen nicht gehindert ist, hat 
die katholische Kirche in den USA Or­
ganisationen aufgebaut, um mit deren 
Hilfe über das streng seelsorgerische 
Gebiet hinaus in den gesellschaftlichen 
Bereich hineinzuwirken. 

ORGANISATIONEN DER HIERARCHIE 

• NCWC 
Die Lehre von der apostolischen 

Sukzession macht den Papst und die 
Bischöfe zu den vorzüglichsten Trä­
gern der Willensbildung in der Kirche. 
Obwohl das Kirchenrecht die Gesetz­
gebungsgewalt für die einzelnen Diö­
zesen in die Hände der Diözesanbi-
schöfe legt und Provinzialsynoden 
wie auch gesetzgebende Versammlun­
gen der Kirche eines Landes — zu-
mindestens bis zum 2. Vatikanischen 
Konzil — nicht begünstigt hat, steht 
der Bildung nationaler Bischofskon­
ferenzen nichts im Wege. In diesem 
Sinn wurde auch im Jahre 1919 die 
„National Catholic Weifare Con­
ference" (Nationale katholische Wohl­
fahrtskonferenz, abgekürzt NCWC) als 
„freiwilliger Zusammenschluß der Bi­
schöfe der Vereinigten Staaten zum 
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Zweck der Schaffunq einer zentralen 
Stelle für die Koordinierung der Be­
mühungen der amerikanischen Katho­
liken bei der Durchführung der So­
zialmission der Kirche zur Wiederer­
richtung einer christlichen Gesell­
schaftsordnung" begründet. 

Die oberste Leitung der NCWC ob­
liegt einem Ausschuß von 10 Bischö­
fen, der jährlich gewählt wird. Die 
amerikanischen Kardinäle sind kraft 
ihres Amtes Mitglieder dieses Aus­
schusses. Die Konferenz übt ihre Tä­
tigkeit durch eine Exekutivabteilung 
und sieben Fachabteilungen für fol­
gende Sachgebiete aus: 

Erziehungswesen: 
Dieses Referat befaßt sich mit dem 

gesamten katholischen Schulwesen der 
USA. Es gibt die statistischen Unter­
lagen heraus, führt pädagogische 
Untersuchungen durch und vertritt das 
katholische Schulwesen gegenüber 
den staatlichen Stellen. 

Pressewesen: 
Das Pressereferat der NCWC ver­

sorgt die katholische Presse sowie die 
katholischen Rundfunk- und Fernseh­
stationen im In- und Ausland mit 
Nachrichten- und Bildmaterial. Unter 
der Bezeichnung „NCWC News Ser­
vice" (NC) gibt es wöchentlich durch­
schnittlich 60.000 Wörter weiter. 

Einwanderungswesen: 
In Form von weltweiter Korrespon­

denz und Beratungstätigkeit befaßt 
sich dieses Referat mit Einwanderungs­
fragen. Insbesondere übernimmt es 
die Vertretung von katholischen Ein­
wanderern vor den staatlichen Be­
hörden. 

Sozialpolitik: 
Zu den Aufgaben der sozialpoliti­

schen Abteilung gehört die Verbrei­
tung und Interpretation der katholi­
schen Soziallehre. Die Abteilung be­
faßt sich hauptsächlich mit Arbeitge­
ber - Arbeitnehmerfragen, Rassenpro­
blemen, Fragen des Weltfriedens und 
der Wohlfahrt im allgemeinen. 

Rechtswesen: 
Die Rechtsabteilung führt über die 

Gesetzesvorlagen und Gesetzesbe­
schlüsse sowohl auf bundes- wie auch 
auf gliedstaatlicher Ebene genau 
Buch. Sie erteilt Rechtsauskünfte, führt 

juristische Untersuchungen durch, ana­
lysiert die in den USA besonders be­
deutungsvollen Entscheidungen der 
Obergerichte und gibt hiezu Stellung­
nahmen ab. 

Jugendfragen: 
Tätigkeit und Probleme der katho­

lischen Jugendorganisationen in den 
Diözesen und an den Hochschulen bil­
den den Aufgabenkreis des Jugendre­
ferates. 

Laienorganisationen: 
Die Funktion dieser Stelle ist die 

Herstellung der Verbindung zu den 
Laienorganisationen. Dies geschieht 
über den „Rat katholischer Männer" 
und den „Rat katholischer Frauen", die 
die Dachorganisationen der Katho­
lischen Aktion in den USA bilden. 

Die NCWC hat ihren Sitz in einem 
zehnstöckigen Haus in Washington, 
wo sie mehr als 200 Angestellte be­
schäftigt. Von diesem Nervenzentrum 
des amerikanischen Katholizismus aus 
erfolgt die Koordination der kirchli­
chen Einflußnahme auf das öffentliche 
Leben der USA. 

Jährlich im November veranstaltet 
die NCWC eine Konferenz der ameri­
kanischen Bischöfe, welcher jede Ab­
teilung einen Bericht vorzulegen hat. 
Nach Bearbeitung dieser Jahresbe­
richte veröffentlicht die Konferenz eine 
Stellungnahme zu einem bestimmten 
Problemkreis (Erziehungswesen, Ras­
senfragen, Pressefreiheit etc.). Die 
moralische Autorität dieser mit großer 
Gründlichkeit vorbereiteten „amerika­
nischen Enzykliken" reicht weit über 
den katholischen Raum hinaus. Ihr 
Text wird oft nicht nur in katholischen, 
sondern oft auch in unabhängigen 
Veröffentlichungen („US News and 
World Report", „Time") gebracht. 

• NCCC 
Eine weitere, wenn auch in ihrer 

Bedeutung der NCWC nachstehende 
Organisation ist die „National Con­
ference of Catholic Charities" (Natio­
nale Konferenz der katholischen Cari­
tas). Sie wurde 1910 als Dachorgani­
sation für die Sozialarbeit in den ein­
zelnen Diözesen geschaffen. Sie berät 
die diözesanen Wohltätigkeitsorgani­
sationen, versorgt sie mit publizisti­
schem Material und ist bestrebt, die So­
zialgesetzgebung im christlichen Sinn 
zu beeinflussen. 
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LAIENORGANISATIONEN 
Wie zu erwarten, existieren in den 

USA hunderte Vereine und Organisa­
tionen katholischer Laien. Sie stehen in 
der Mehrzahl unter der Leitung von 
Priestern oder Ordensleuten. Nur we­
nige, etwa die Gruppe um die Zeit­
schrift „Commonweal" („Gemein­
wohl" — unserer „Furche" vergleich­
bar), steuern einen von der Hierarchie 
relativ unabhängigen Kurs, wobei ins­
besondere die Aufwertung der Rolle 
des mündigen Laien im kirchlichen 
Leben befürwortet wird. Ein Großteil 
der katholischen Organisationen dient 
rein spirituellen Zwecken. Andere, wie 
die „Christliche Familienbewegung" 
und die „Christlichen Jungarbeiter" 
bemühen sich, aktiv zur Verwirkli­
chung einer christlichen Gesellschafts­
ordnung beizutragen. Viele sind auch 
nach Berufsständen organisiert, so z. 
B. die ziemlich einflußreiche „Vereini­
gung katholischer Erzieher" und die 
„Organisation katholischer Spitäler in 
den USA und Kanada". 

Eine weitere Laienorganisation ver­
dient besonderes Augenmerk: die 
„Knight of Columbus" (Kolumbusrit­
ter). 1882 von Michael McGivney in 
New Haven, Connecticut, gegründet, 
umfaßt die nach dem Prinzip der 
„brüderlichen Orden" (Prototyp: Frei­
maurer) aufgebaute Organisation 
heute ungefähr 1,2 Millionen Mitglie­
der. Ein „Oberster Rat" und 61 über 
die einzelnen Staaten der Union ver­
teilte „Staatliche Räte" bilden die be­
schlußfassenden Organe, deren Richt­
linien von den Funktionären („direc-
tors" und „officers") ausgeführt wer­
den. 

Der Orden der Kolumbusritter steht 
grundsätzlich allen männlichen Katho­
liken offen, die sich innerhalb einer 
straffen Organisation in den Dienst 
der Glaubensverbreitung stellen wol­
len. Ihre Hauptaufgaben sieht die 
mit Ausnahme der akademischen 
Qualif ikation dem CV vergleichbare 
Bewegung in einer auf großzügiger 
Basis durchgeführten Aufklärungs­
kampagne über Wesen und Ziele der 
katholischen Religion. Seit 1947 wur­
den über 3 Millionen Anfragen über 
religiöse Dinge an die Informations­
stellen der „KCs" gerichtet, über 
370.000 Personen haben regelmäßi­
gen religiösen Unterricht erhalten. Ei­
nen bisherigen Höhepunkt in der Tä-
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tigkeit der Kolumbusritter bildete die 
vor einigen Jahren erfolgte Übertra­
gung der gesamten Vatikanischen Bi­
bliothek (10 Millionen Seiten) auf Mi­
krofilm, wodurch diese in der katholi­
schen Universität von St. Louis in 
dauernder und leicht zugänglicher 
Form der amerikanischen Öffentlich­
keit zur Verfügung steht. 

Trotzdem der Orden der Kolumbus­
ritter häufig Verleumdungskampag­
nen ausgesetzt ist, wobei ihm vorge­
worfen wird, er verlange von seinen 
Mitgliedern einen verfassungswidrigen 
Eid, ist die Organisation in stetem 
Wachsen begriffen und bildet einen 
nicht unbedeutsamen Faktor im ameri­
kanischen Katholizismus. 

KIRCHE, STAAT 
UND RECHTSORDNUNG 

„Der Kongreß ist nicht befugt, 
ein Gesetz zu erlassen, das eine 
Staatsreligion festsetzen oder 
die freie Ausübung der Reli­
gion verbieten würde . . ." 

Verfassung der Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

Die Vereinigten Staaten unterschei­
den sich von vielen anderen Staaten 
der Welt durch ihr intensives Verfas­
sungsleben. Auf zwei verschiedenen 
Ebenen, nämlich im Bereich der Union 
und im Bereich der einzelnen Glied­
staaten werden Wortlaut und Sinn 
der Verfassung immer wieder als Ar­
gument für die Gültigkeit oder Un­
gültigkeit eines Rechtssatzes herange­
zogen. Hiebei sind es die Gerichte, 
die den Verfassungstext interpretieren 
und so eine Gesetzesbestimmung, ei­
nen Verwaltungsakt oder auch die 
richterliche Entscheidung einer unteren 
Instanz entweder bestätigen oder auf­
heben. Ein für Rechtsfragen aus al­
len drei Zweigen der Staatsgewalt ge­
meinsam zuständiger, oberster Ge­
richtshof, der aus neun Richtern beste­
hende „Supreme Court of the United 
States" bildet hiebei die letzte In­
stanz. Nach anglo-amerikanischer Ge­
pflogenheit vorwiegend auf Präze­
denzfälle gestützt, entscheidet er mit 
einfacher Stimmenmehrheit, wobei 
auch Minderheitsmeinungen publiziert 
werden. Die gesamte amerikanische 
Rechtsordnung baut letztlich auf der 
Verfassung in jener Form auf, die ihr 
der Oberste Gerichtshof durch seine 
seit seiner Gründung (1789) sorgfäl- Im amerikanischen Repräsentantenhaus beginnt die Sitzung mit einem Gebet 



tig gesammelten Entscheidungen ge­
geben hat. 

Zwei Begriffe haben die Beziehun­
gen zwischen Staat und Kirche in 
Amerika am entscheidendsten beein­
flußt, mit deren Bedeutung sich der 
Oberste Gerichtshof immer wieder 
befassen muß: die staatsbürgerliche 
Freiheit („civil liberty") und die ein­
gangs zitierte Bestimmung der ersten 
Verfassungsnovelle, gemäß welcher 
die Festsetzung einer Staatsreligion 
verboten ist („establishment clause of 
the First Amendment"). 

Dabei geht es vor allem um die 
Frage, wie weit die in den USA beste­
hende Trennung von Staat und Kirche 
durchgeführt werden soll. In letzter 
Zeit scheint der Oberste Gerichtshof 
der Auffassung zu sein, daß die er­
wähnte Bestimmung nicht nur die Ein­
führung einer Staatsreligion, sondern 
überhaupt jede staatliche Maßnahme 
zugunsten der Religion, auch wenn sie 
allen Religionsgemeinschaften glei­
cherweise zugute kommt, verbietet, 
während die Fachleute der katholi­
schen Kirche wie auch vieler pro­
testantischer Glaubensgemeinschaften 
die Meinung vertreten, daß der Ver­
fassungsgesetzgeber nur beabsichtigt 
habe, die Bevorzugung einer einzelnen 
religiösen Gruppe und die Kontrolle 
der Kirchen durch den Staat zu ver­
hindern. Obwohl die meisten religiö­
sen Gemeinschaften, besonders auch 
die katholische Kirche in Amerika, die 
Trennung von Staat und Kirche befür­
worten, sprechen sie sich entschieden 
gegen die Errichtung einer „Trennungs­
mauer" (das Wort stammt von Jeffer-
son) aus, die jede Zusammenarbeit der 
beiden gesellschaftlichen Gebilde zum 
Wohl der Menschen verhindern soll. 
Sie sehen in dieser Interpretation der 
Verfassung den Ausfluß eines Säku­
larisierungsvorganges, der jede, auch 
die kleinste freundliche Geste zwi­
schen Kirche und Staat verhindern 
wi l l . Die amerikanischen Katholiken 
stützen sich in ihrem — vorwiegend 
auf dem Gebiet des Schulwesens be­
deutsamen— Kampf gegen die Rechts­
meinung des Obersten Gerichtshofes 
unter anderem auf die Motivenbe­
richte zur Verfassung. Die 1789 von 
Madison vorgeschlagene Verfassungs­
novelle über die staatsbürgerlichen 
Grundfreiheiten, die die in Frage ste­
hende Bestimmung enthält, besitzt 

nämlich in keiner Phase ihrer ge­
schäftsordnungsmäßigen Behandlung 
eine andere Bedeutung als die einer 
Kautel gegen die Bevorzugung einer 
bestimmten Religion gegenüber einer 
anderen. Ohne Rücksicht auf diese 
(durch über den Rahmen dieser Arbeit 
hinausgehende, formaljuristische Argu­
mente unterstützte) Vorbringen geht 
der oberste Hüter der amerikanischen 
Verfassung, der „Supreme Court", im­
mer konsequenter den Weg der abso­
luten Trennung staatlicher und kirchli­
cher Belange. 

DIE RELIGIÖSE SEITE DES 
AMERIKANISCHEN KATHOLIZISMUS 

Aus der geschichtlichen Entwicklung 
der katholischen Kirche in den Ver­
einigten Staaten und ihrer religions­
soziologischen Situation (sie steht mit 
knapp einem Viertel der Bevölkerungs­
zahl zwar einer Mehrheit von vorwie­
gend protestantischen Glaubensge­
meinschaften gegenüber, ist selbst je­
doch die größte und geschlossenste 
religiöse Gruppe) ergeben sich eine 
Reihe von Eigenarten, die zur Abrun-
dung des Bildes des in unserer Be­
trachtung vorwiegend aus dem poli­
tischen Gesichtswinkel gesehenen 
amerikanischen Katholizismus erwähnt 
werden sollen. 

Die katholische Kirche in den USA 
ist ihrer Grundstruktur nach eine „Ein­
wandererkirche". Sie trägt damit in 
den Augen der Majorität der Ameri­
kaner in zweifacher Hinsicht einen be­
sonderen Stempel: zum ersten ist sie 
ein „foreign element", d. h. etwas 
nicht auf amerikanischem Boden Ge­
wachsenes, etwas „Importiertes"; zum 
zweiten ist sie — obwohl dies insbe­
sondere durch das Emporsteigen der 
irisch-katholischen Schicht, aus der der 
gegenwärtige Präsident J. F. Ken­
nedy stammt, immer weniger merkbar 
wird — eine „low class church", eine 
Kirche der „unteren Schichten", welch 
letztere sich ja außer aus den ameri­
kanischen Negern vorwiegend aus den 
Einwanderern (früher besonders den 
Iren, Deutschen, Polen und Italienern, 
heute den Portorikanern und Mexika­
nern) rekrutieren. In der Tat wird der 
sogenannte „unamerikanische" (lies: 
„anti-demokratische", „anti-kapitalisti­
sche" und „anti-protestantische") Cha­
rakter der römisch-katholischen Kirche 
in den USA durch die in den Händen 
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der Hierarchie liegende, autoritäre 
Willensbildung innerhalb der Kjrche, 
durch die positive Stellung der Hierar­
chie zur Gewerkschaftsbewegung und 
durch die vom Protestantismus abwei­
chende Liturgie (Meßopfer, Sakra­
mente, starker Gebrauch der lateini­
schen Sprache) begünstigt. Dies be­
deutet keinesfalls, daß der Kirche dar­
aus nur Nachteile entstünden; eher 
das Gegenteil. Als Anhänger eines 
Minderheitsbekenntnisses ist der ame­
rikanische Katholik gezwungen, in 
Glaubensdingen gut unterrichtet zu 
sein. Wenn es im ganzen Volk zum 
guten Ton gehört, sonntags die Kirche 
zu besuchen (man ist hiezu immer be­
sonders feierlich gekleidet, für die 
Damen ist der Sonntagvormittag so 
etwas wie eine wöchentliche Mode­
schau), um wieviel mehr werden sich 
die hiezu verpflichteten Katholiken an 
der Sonntagsmesse beteiligen! Die 
Kirchen sind in den USA zahlreich, 
setzt doch jede religiöse Gruppe ih­
ren Ehrgeiz darein, in möglichst je­
der Gemeinde durch mindestens ein 
Gotteshaus vertreten zu sein. Da der 
Amerikaner vorwiegend in Kleinstäd­
ten oder Wohnvierteln am Stadtrand 
(„suburbs") wohnt, sind die Pfarrge­
meinden im allgemeinen leicht über­
schaubar. Die Stellung des katholi­
schen Geistlichen ist mehr die des 
„Religionsdieners" als die des „Pfarr­
herrn". Oft fällt es schwer, bei einer 
der zahlreichen Unterhaltungsveran­
staltungen den im Sporthemd erschie­
nenen Kaplan aus der Schar der Pfarr­
angehörigen herauszufinden. Das be­
tont „kastenfremde", brüderliche Ver­
halten der Geistlichkeit ist nicht zuletzt 
eine Folge der Angleichung an das 
protestantische Vorbild. Es ist selbst­
verständlich, daß der Fortschritt der 
Technik von der Kirche in vollem Maße 
nutzbar gemacht wird. Klosterschwe­
stern im vollen Habit am Steuer eines 
Kombiwagens sind ebenso an der Ta­
gesordnung wie die modernsten Er­
ziehungsbehelfe (z. B. Mikrobibliothe­
ken und Sprachlaboratorien) an den 
katholischen Schulen und Universitä­
ten. 

Um dem Vorwurf der „unamerikani­
schen" Beeinflussung der Jugend zu 
entgehen, betont die Kirche in den 
USA immer wieder ihre positive Ein­
stellung zum Staat. Es gibt viele Kir­
chen, in denen das Sternenbanner ne­

ben den kirchlichen Farben steht und 
kaum ein Gotteshaus, das am 4. Juli, 
dem amerikanischen Unabhängigkeits­
tag, nicht mit der Staatsflagge ge­
schmückt wäre. 

Die liturgische Haltung der ameri­
kanischen Katholiken ist durch einen 
starken Gebrauch der lateinischen 
Sprache durch das Volk gekennzeich­
net. Man ist überrascht, mit der Häu­
figkeit der in Österreich leider schon 
zur Phrase gewordenen Deutschen 
Messe von Schubert die „Missa de an-
gelis" zu hören. Aus der starken roma­
nischen Wurzel des amerikanischen 
Katholizismus scheint die betonte Ma­
rienverehrung und der häufige Ge­
brauch des Rosenkranzes zu stammen. 
Für österreichische Augen ungemein 
wohltuend ist die schöne Disziplin der 
Gläubigen beim Kommunionempfang, 
sowie die große Beitragsfreudigkeit 
der amerikanischen Katholiken. Es ist 
gebräuchlich, nach der Sonntagsmesse 
ein „Church Bulletin", einen hektogra-
phierten „Pfarrboten", zu verteilen, 
dem auch meist ein Briefumschlag für 
das nächste Sonntagsopfer beiliegt. 
Auch unter Berücksichtigung der fak­
tischen Kaufkraft der amerikanischen 
Währung übertrifft das durchschnittli­
che Opfer von einem Dollar pro Kir­
chenbesucher bzw. Familie europä­
ische Verhältnisse bei weitem. 

Die Zeitaufgeschlossenheit der ame­
rikanischen Katholiken, die hohe Qua­
lität ihrer Erziehungsstätten und die 
allgemein bekannte Festigkeit der 
Grundsätze der katholischen Religion 
machen diese zu einem für viele ame­
rikanische Nichtkatholiken attraktiven 
Bekenntnis, wofür die hohe Zahl der 
bis zu 150.000 Konvertiten pro Jahr 
ein beredtes Zeugnis ablegt. Aller­
dings muß berücksichtigt werden, daß 
ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz 
dieser Bekehrungen eine Folge der 
begreiflicherweise häufigen Mischehen 
zwischen Katholiken und Protestanten 
ist. 

Alles in allem kann gesagt werden, 
daß die Minderheitssituation, in der 
sich die amerikanischen Katholiken 
befinden, zweifellos dazu geführt hat, 
daß die Kirche in den USA dynami­
scher und in vieler Hinsicht zeitaufge­
schlossener an die Bewältigung ihrer 
Aufgaben herangeht als in anderen 
Teilen der Erde. 
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DER BEGRIFF DER 
„PRESSURE GROUP 

Seit es gesel lschaft l ich d i f fe renz ie r te 
Staaten g ib t , g i b t es Interessenkon­
f l i k te innerha lb derse lben. Von den 
Sk lavenaufs tänden der An t i ke über 
d ie g roße Zah l der Bürger- und Reli­
g ionskr iege zur f ranzösischen und 
schl ießl ich zur bolschewist ischen Revo­
lut ion wu rden diese mit b lu t igen Mi t ­
te ln , in der Mehrzah l der Fäl le aber 
durch unb lu t ige M e t h o d e n ausget ra­
gen . In der modernen ve rbandsp lu ra l i -
stischen Massendemokra t i e f i nde t d ie 
Ause inanderse tzung zwa r „ o f f i z i e l l " 
zwischen den Parteien statt , v ie l fach 
aber ohne Rücksicht auf diese zw i ­
schen teils unter der O b e r f l ä c h e w i r ­
kenden In teressenverbänden, den so­
genannten „Pressure G r o u p s " (Druck­
g r u p p e n , Interessenmächten). Diese Er­
scheinung ist keineswegs auf d ie po l i ­
tische Szenerie der Vere in ig ten Staa­
ten , des klassischen Landes der pres­
sure g roups , beschränkt, doch haben 
amer ikan ische Staatswissenschafter 

und Soz io logen das Phänomen der In­
teressenpol i t ik am gründl ichsten un­
tersucht. 

In der ausgep räg t plural ist ischen 
Gesel lschaft der USA exist ieren In­
teressengruppen mannig fachster Ar t . 
Landwir tschaf t , Gewerkscha f ten , Un­
te rnehmerve rbände , Ve te raneno rgan i ­
sa t ionen, rassische und re l ig iöse G r u p ­
pen , Berufsver t re tungen, Reformbewe­
gungen und schließlich die Bürokra t ie 
selbst suchen mit den verschiedensten 
M e t h o d e n Gese tzgebung , Ve rwa l tung 
und Ger ich tsbarke i t zu beeinf lussen. 
Das amer ikan ische Regierungssystem 
g i b t in der ihm e igentüml ichsten Ein­
r ich tung, in der nach dem Persön­
l ichkei tswahlsystem beschickten Volks­
ver t re tung , selbst d ie Mög l i chke i t e i ­

ner E in f lußnahme auf das pol i t ische 
Geschehen. Jedermann ist es mög­
l ich, „ se inem" W a h l k r e i s a b g e o r d n e t e n 
schri f t l ich oder mündl ich seine Stel­
l ungnahme zu pol i t ischen Fragen 
zu übermi t te ln . Der letztere Fal l , das 
sogenannte „ L o b b y i n g " (Vorsprechen 
im „ L o b b y " , der Ha l l e des Kongreß­
gebäudes) ist auch der f o r m a l e Aus­
gangspunk t der o rgan is ie r ten Interes­
senpol i t i k . Jeder g rößere Interessen­
v e r b a n d hat in der Haupts tad t sein 
ständiges Büro und seine bezahl ten 
Ver t re ter . Ma te r i e l l gehen d ie pres­
sure groups auf d ie re la t iv schwache 
Ste l lung der amer ikan ischen Parteien 
in der Ze i t zwischen den W a h l e n zu­
rück und auf das Bedür fn is , eine Ver­
t re tung für jene Sonder interessen zu 
f i n d e n , die durch d ie M i t g l i e d e r des 
Senates und des Repräsentantenhauses 
nicht d i rek i ver t re ten w e r d e n . Entge­
gen den f rüheren Vors te l lungen , daß 
d ie In teressenverbände eine Ar t Krebs-
geschwüre der D e m o k r a t i e " dars te l len , 
ist m a n heute im a l l geme inen der Au f ­
fassung, daß ihnen sehr w o h l posi t ive 
Funkt ionen zukommen . Als bestes Mi t ­
tel zur Ve rh inde rung des G r u p p e n ­
egoismus w i r d hiebei das V o r h a n d e n ­
sein einer w i r ksamen , d. h. durch ein 
freies In format ionswesen unterstützen, 
ö f fen t l i chen M e i n u n g angesehen. 

W e n n abschl ießend eine Def in i t i on 
gegeben werden so l l , so mag unter 
e iner „pressure g r o u p " e in an sich un ­
pol i t ischer Personenverband vers tan­
den w e r d e n , der zur Durchsetzung sei­
ner spezif ischen Interessen d ie staat­
l iche Pol i t ik zu beeinf lussen sucht. Der 
deutsche Staatsrecht ler J. H. Kaiser 
nennt d ie In teressenverbände „ O r g a ­
n isa t ionen des i n te rmed iä ren Berei-
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% 
ches zwische^Bjidividuum und Staat , 
in we lchem sich e in best immtes In­
teresse ve rkö rpe r t und pol i t isch re le­
van t w i r d . " 

Dami t ist auch der Unterschied zur 
pol i t ischen Partei umrissen, f ü r d i e 
Pol i t ik nicht nur M i t t e l zum Zweck, 
sondern g le ichsam Selbstzweck ist. 

Inwiewei t diese Begr i f fsbest immung 
au f d ie kathol ische Kirche anzuwen­
den ist, soll am Beispiel der USA im 
fo lgenden untersucht we rden . 

ALS 
DIE KIRCHE 

INTERESSENVERBAND 

Die kathol ische Soz ia l lehre hat dem 
Begr i f f des G e m e i n w o h l s (bonum com­
mune) immer e ine g roße Bedeutung 
zugemessen. Sie versteht darun te r 
„ d e n Inbegr i f f jener Bed ingungen des 
gesel lschaft l ichen Lebens, d ie den 
Menschen d ie vo l le Ent fa l tung ihrer 
W e r t e e rmög l i chen oder e r le i ch te rn" . 
(Johannes XXII I . in „ M a t e r e t M a -
g i s t r a " und „Pacem in Terr is") . 

Die Verw i rk l i chung des G e m e i n w o h ­
les ist Wesenszewck jeder wel t l i chen 
Gemeinschaf t und bedeutet , daß es 
jedem M i t g l i e d der Gemeinschaf t er­
mögl ich t w i r d , sein irdisches Leben der 
Menschenwürde gemäß zu ve rvo l l ­
kommnen . 

H ingegen ist der der Kirche e igen­
tüml iche Zweck d ie sp i r i tue l le Betreu­
ung der Menschen und d ie Bere i tung 
der Seelen fü r das über i rd ische Leben. 
Daraus e rg ib t sich d ie Frage, ob die 
Kirche überhaupt berecht ig t ist, ins 
pol i t ische Leben ak t i v e inzugre i fen . 

Pius XI. (1922—39) hat in der En­
zyk l i ka „ U b i a r c a n o D e i " (1922) den 
Standpunkt der Kirche mi t f o l genden 
W o r t e n d a r g e l e g t : 

„ D i e Kirche hat nicht d ie Absicht 
— noch sol l te sie diese haben — 
sich ohne gerechten G r u n d in d ie 
Durchführung rein staat l icher Be­
lange einzumischen. Andersei ts 
kann sie es aber nicht zulassen 
oder du lden , daß der Staat unter 
dem V o r w a n d best immter Gesetze 
oder ungerechter Ve ro rdnungen 
d ie Rechte einer über dem Staat 
stehenden O r d n u n g ver le tz t , d ie 
Ver fassung, d ie der Kirche von 
Christus ver l iehen ist, stört , oder die 
Rechte, d ie G o t t selbst über die 
staat l iche Gesel lschaft zustehen, 
ver letz t . . ." 

Der bekannte amer ikan ische Fach­
mann fü r Probleme des Verhäl tnisses 
zwischen Kirche und Staat , Father John 
C. M u r r a y S. J., recht fer t ig t d ie M i t -
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Wirkung der Kirche „in politicis" mit 
diesem Argument: 

„Einrichtungen, die Gerechtigkeit 
und Nächstenliebe verletzen, sind 
eine Art institutionalisierter Sünde 
und Triebkraft persönlicher Sünde. 
Und die Sünde ist der Feind der 
Kirche — ihr einziger Feind, aber 
überall ihr Feind, ob im staatlichen 
Bereich oder im Herzen des Men­
schen. Daher betritt die Kirche den 
Raum der staatlichen Gemeinschaft, 
die politische, soziale und wirt­
schaftliche Ordnung, ratione pec-
cati, auf Grund der Sünde, der sie 
dort begegnet." 

Diese Standpunkte sind keineswegs 
neu. Schon der hl. Bellarmin (1542— 
1621) vertrat die Ansicht, daß der 
Kirche die höchste Gewalt in geistli­
chen, dem Staat die höchste Gewalt 
in weltlichen Dingen zukomme. Da 
aber vielen weltlichen Dingen ein sitt­
liches Element innewohnt, beansprucht 
der 1930 heiliggesprochene Kardinal 
und Kirchenlehrer für die Kirche „in­
direkte Autorität" über bestimmte 
weltliche Angelegenheiten. Freilich 
gibt es auch Beispiele für das Gegen­
teil, denken wir nur an bau- und ge­
sundheitspolizeiliche Vorschriften — 
Angelegenheiten, in denen die Kirche 
Autonomie nicht beanspruchen kann. 

Die Kirche fühlt sich also berechtigt, 
im politischen Leben in Erscheinung zu 
treten, wenn sie die Grundsätze der 
Sittenlehre oder der sozialen Gerech­
tigkeit bedroht sieht. Der hl. Pius X. 
(1903—14) stellt fast eine Theorie der 
Interessenpolitik auf, wenn er in der 
Enzyklika „II fermo proposito" (1905) 
sagt: 

„ . . . Es ist sicher, daß die ge­
genwärtige Verfassung der Staaten 
allen Staatsbürgern ohne Unter­
schied die Möglichkeit gibt, die öf­
fentliche Meinung zu beeinflussen. 
Die Katholiken mögen sich, wenn 
sie die Verpflichtungen, die ihnen 
durch das göttliche Recht und die 
Gebote der Kirche auferlegt wer­
den, anerkennen, ruhigen Gewis­
sens dieser Freiheit erfreuen . . ." 

Es ist selbstverständlich, daß die 

Verantwortung zur Verchristlichung 
der Politik mehr den Christen in der 
Welt, den christlichen Politiker, Publi­
zisten, Unternehmer, Gewerkschafter 
usw. trifft als den Bischof, Priester, 

oder Ordensmann, dem doch primär 
die „cura animarum", die Sorge für 
die Seelen der einzelnen Gläubigen, 
obliegt. Aus dieser Erwägung ist es 
auch zu begrüßen, daß sich der Klerus 
nach dem zweiten Weltkrieg aus der 
Parteipolitik zurückgezogen hat. Frei­
lich entstand dadurch, daß nicht mehr 
wie vordem Priester in den Reihen je­
ner Parteien stehen, die sich ausdrück­
lich der Verwirklichung einer christli­
chen Gesellschaftsordnung verpflichtet 
haben, zumindest psychologisch eine 
empfindliche Lücke. Anderseits aber 
ist damit einer großen Zahl von Res­
sentiments der Wind aus den Segeln 
genommen. Schließlich ist nicht ge­
sagt, daß der kürzeste Weg zu einer 
den christlichen Grundsätzen entspre­
chenden Gesellschaftsordnung über 
eine christliche Partei führt, es sei 
denn, sie wäre eine „Einheitspartei", 
die etwa 90% der Stimmen auf sich 
vereinigte. Wer auf dem Boden der 
freiheitlichen Demokratie steht, wird 
eine derartige Parteibildung aus einer 
Reihe von Gründen ablehnen. 

Eine praktische Alternative bildet 
die Beeinflussung der staatlichen Po­
litik im christlichen Sinn durch eine 
quer durch die politischen Lager ge­
hende katholische, mit allen der po­
litischen Fairneß entsprechenden Mit­
teln und Methoden geführte Bewe­
gung. Auf diese Weise v/ird die Kir­
che ihrer Aufgabe als „öffentliches 
Gewissen im Dienste des Gemein­
wohls!" (Kardinal König) gerecht. Als 
„Interessenverband über den Interes-
sensenverbänden" ist sie im Gegen­
satz zu jenen kein trennender, sondern 
ein verbindender Faktor im Staat. 

In diesem Zusammenhang sei noch 
einmal darauf verwiesen, daß unter 
„Kirche" in unserer Betrachtung so­
wohl Hierarchie (Lehr- und Hirten­
amt) und „Katholische Aktion" (Seel­
sorgehilfe der Laien) als auch „Aktion 
der Katholiken" (Erneuerungswerk 
der Weltchristen) verstanden werden. 
De facto — das ist die Arbeitsgrund­
lage dieser Darstellung — wirken alle 
drei Gliederungen des „Corpus Christi 
mysticum", der die Kirche ist, in die 
„politische Wirklichkeit", die „civitas 
terrestris" hinein. 

(Vgl. hiezu den Beitrag August M. 
Knolls in Daim / Heer / Knoll: „Kirche 
und Zukunft", Europa-Verlag, Wien, 
1963, S. 88 ff.) 
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HAUPTGEBIETE DER KATHOLISCHEN 
INTERESSENPOLITIK IN DEN VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA (1947-62) 

Die Herausbildung der staatlichen 
Politik erfolgt in einem endlosen, zy­
klischen Prozeß. Aus einem Bearbei­
tungsstadium im zuständigen Ressort 
durchläuft eine Gesetzesvorlage meist 
Regierung und Parlament, um schließ­
lich als Gesetz verlautbart und von 
der Verwaltung vollzogen zu werden. 
Die Tätigkeit der Verwaltungsbehör­
den kann die Gerichte auf den Plan 
rufen, was in vielen Fällen zu einer 
Novellierung der betreffenden Ge­
setzesmaterie führt. Bei einem Wech­
sel der Regierung, der nach ameri­
kanischer Gepflogenheit immer auch 
personelle Veränderungen in Gesetz­
gebung und Vollziehung zur Folge 
hat, ist es das sogenannte „Sub­
system" (die nachgeordnete Bürokra­
tie, die Parlamentsausschüsse und die 
ständigen Interessenvertretungen), das 
die notwendige Kontinuität herstellt. 

Eine dieser ständigen Interessenver­
tretungen ist auch die katholische Kir­
che in den Vereinigten Staaten, die, 
wie wir weiter oben gesehen haben, 
für diese Aufgabe organisatorisch gut 
gerüstet ist. Die im Gefolge der ra­
schen technischen Entwicklung und des 
wirtschaftlichen Aufschwunges nach 
dem zweiten Weltkrieg gebildete 
Wohlstandsgesellschaft mit ihrer über-
betonung der materiellen Werte hat 
ebenso zu gesteigerter katholischer 
Aktivität geführt, wie die auch in 
Amerika immer wieder anzutreffenden 
sozialen Härten und Diskriminierun­
gen. 

Auf Grund ihrer auf göttlicher Of­
fenbarung beruhenden Sittenlehre bin­
det die katholische Kirche die Gläubi-

en in ihrem Gewissen, bestimmte 
tandpunkte zu Fragen der öffentli­

chen Politik einzunehmen. Auf Grund 
der die allgemeine Menschennatur zu 

ihrem Ausgangspunkt nehmenden Na­
turrechtslehre richtet sie ihre Appelle 
— wie erst jüngst Papst Johannes 
XXIII. in seiner Enzyklika „Pacem in 
Terris" — aber auch an alle Menschen 
guten Willens. Aus ihrem Anspruch, 
durch den von ihrem göttlichen Stifter 
verheißenen Beistand des Heiligen 
Geistes gestärkt, in den grundsätzli­
chen Punkten ihrer Glaubens- und Sit­
tenlehre die objektive Wahrheit zu 
verkünden, läßt sich ableiten, daß die 
Kirche als Interessenverband tatsäch­
lich über die Interessen ihrer Anhän­
ger hinaus die Interessen aller Men­
schen vertritt. Dies ist der Grund, 
warum die Kirche ohne Scheu als 
„pressure group" auftreten kann, ohne 
den Vorwurf des Gruppenegoismus 
zu riskieren. 

KATHOLIZISMUS 
UND FAMILIENPOLITIK 

„Der größte Schaden . . . den 
diese Propaganda anrichtet, 
l iegt in der Ablehnung der a l ­
ten Ideale und in ihrer Er­
setzung durch neue, deren 
Durchführung die moralische 
und physische Auslöschung der 
Rasse nach sich ziehen müßte 
. . . Mögen die jungen Män­
ner und Frauen Indiens . . . 
sich vor diesen falschen Göt­
tern in acht nehmen und das 
Gut , mit dem Gott sie gesegnet 
hat, bewahren und es, wenn 
sie es wünschen, nur für den 
Zweck verwenden, für den es 
geschaffen wurde." 

Mohandas Gandhi 

Unter dem Begriff „Familienpolitik" 
verstehen wir — teilweise im Gegen-
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satz zum österreichischen Sprachge­
brauch — in diesem Kapitel jene staat­
liche Politik, die sich mit Problemen 
der Ehe, Fortpflanzung, der Unver­
letzlichkeit des menschlichen Lebens 
und der Familie im allgemeinen be­
faßt. Es sind dies in den USA wie an­
dernorts äußerst umstrittene Fragen­
komplexe, wobei es vor allem um 
klcre Abgrenzungen zwischen Mora-
lität und Legalität geht. 

Es ist in dieser Arbeit nicht erforder­
lich, die Gründe für die Ablehnung 
der Ehescheidung, der Empfängnis­
verhütung durch künstliche Mittel oder 
Sterilisation, die strikte Verurteilung 
der Abtreibung und der Euthanasie 
seitens der katholischen Kirche dar­
zulegen. In Bezug auf die der Erde 
angeblich drohende Überbevölkerung 
sei nur gesagt, daß die Kirche, so be­
wußt sie sich der diesbezüglichen 
Probleme ist, eine Anzahl von Mög­
lichkeiten aufgezeigt hat, wie ohne 
Verletzung der Naturordnung einer 
„Bevölkerungsexplosion" gesteuert 

werden kann. Neben zölibaterer Le­
bensweise, später Eheschließung und 
periodischer Enthaltsamkeit wurden 
insbesondere vorgeschlagen die Be­
seitigung der ungleichen Verteilung 
der Bevölkerung der Erde, die Nutz­
barmachung der Atomenergie für 
friedliche Zwecke, die Verwendung 
von Nahrungsmittelüberschüssen und 
die Erschließung neuer Nährquellen. 
Schließlich wird auf die empirisch er­
wiesene Tatsache hingewiesen, daß 
die Fruchtbarkeit mit der Erreichung 
einer höheren Kulturstufe zurückgeht 
(vgl. Werner Pank: Der Hunger in 
der Welt, Herder Taschenbuch, 1959). 

Die Maßnahmen, die die amerika­
nischen Katholiken gegen eine Politik 
ergriffen haben, die dem christlichen 
Familienbegriff widerspricht, bestan­
den vorwiegend in „negativem Druck", 
d. h. in der Opposition gegen Än­
derungen des status quo. So hat man 
katholischerseits nie versucht, gesetz­
liche Maßnahmen gegen die Anprei­
sung, Verteilung oder den Gebrauch 
von Kontrazeptiven zu provozieren, 
sondern sich vielmehr darauf be­
schränkt, eine Außerkraftsetzung be­
stehender Beschränkungen zu verhin­
dern. Dem lag wohl die Meinung zu­
grunde, daß gesetzliche Verbote, mö­
gen sie auch noch so undurchsetzbar 
sein, besser sind als die staatliche 
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Duldung einer moralisch verwerfli­
chen Praxis. Eine modernere Auffas­
sung geht dahin, daß es besser sei, 
eine moralische Frage nur dann durch 
die Staatsgewalt zu regeln, wenn es 
das öffentliche Wohl dringend erfor­
dert und die betreffende Vorschrift 
auch faktisch durchsetzbar ist (eine 
ähnliche Problematik zeigt die in 
Österreich gegenwärtig zur Diskussion 
stehende Straflosigkeit der Homose­
xualität unter Erwachsenen). 

Die Erleichterung der Ehescheidung 
ist eine der Lieblingsideen ameri­
kanischer Juristen, denen es stark 
gegen den Strich geht, daß ein Groß­
teil der Ehescheidungen unter offen­
kundiger Umgehung der gesetzlichen 
Bestimmungen erreicht werden, da z. 
B. das Scheidungsrecht des Staates 
New York nur einen erwiesenen Ehe­
bruch als Scheidungsgrund zuläßt. 
Da in Amerika durchschnittlich eine 
von sechs Ehen wieder geschieden 
wird, ist es nur allzu verständlich, daß 
die kirchlichen Stellen gegen eine No­
vellierung des Scheidungsrechtes op­
ponieren, durch welche ja keinerlei 
Besserung des gegenwärtigen Zustan-
des zu erwarten ist. 

Das Paradoxon des Streites um das 
gesetzliche Verbot empfängnisverhü­
tender Mittel in den Staaten Connec­
ticut und Massachusetts besteht dar­
in, daß die in Frage stehenden Ge­
setze in einer puritanischen Zeit von 
einer protestantischen Mehrheit be­
schlossen wurden, während heute, in 
einer liberalen Epoche, eine knappe 
katholische Mehrheit ihre Außerkraft­
setzung verhindert. Dabei ist man 
sich völlig klar darüber, daß über nie­
manden die auf den Gebrauch eines 
kontrazeptiven Mittels stehende Min­
deststrafe von $ 50.— oder 60 Tagen 
Gefängnis verhängt werden würde. 
Man will aber nicht riskieren, daß die 
Einwilligung in eine gesetzliche Re­
form als Billigung der „Geburten­
kontrolle" ausgelegt würde. Für die 
Protestanten der beiden Staaten sind 
diese Gesetze umgekehrt zum Sym­
bol katholischer Vorherrschaft ge­
worden. (Übrigens: das Wort „Ge­
burtenkontrolle" ist ebenso wie das 
englische Original „birth control" ei­
ne Fehlbezeichnung, weil es auf die 
Verhütung der Befruchtung, nicht der 
Geburt ankommt. Eine Verhinderung 
der Geburt wäre Abtreibung.) 

Ein viel akuteres Problem als die 
erwähnten Gesetze sind die immer 
weiter um sich greifenden „birth con­
trol clinics", d. s. Beratungszentren 
über Methoden zur Empfängnisverhü­
tung. Die Auseinadersetzungen be­
gannen damit, daß katholische Spi­
täler Ärzte und sonstiges Personal 
entließen, die sich der Bewegung zur 
Förderung der künstlichen Empfäng­
nisverhütung angeschlossen hatten. 
Als die öffentlichen Spitäler began­
nen, Patienten mit empfängnisverhü­
tenden Mitteln zu versehen und damit 
ein ungeschriebenes Gesetz verletz­
ten, das es bisher verboten hatte, 
therapeutische Maßnahmen auf die 
Verabreichung empfängnisverhütender 
Mittel zu erstrecken, veröffentlichte 
das erzbischöfliche Ordinariat von 
New York eine Erklärung, in der es 
hieß: 

„Es wäre äußerst beklagenswert, 
wenn unsere Spitäler und ärztli­
chen Stellen, die die Aufgabe ha­
ben, Leben zu bewahren, derart 
entarteten, daß sie die Entstehung 
von Leben verhinderten." 

Neben rein publizistischen Mitteln 
gebrauchen die amerikanischen Ka­
tholiken hauptsächlich den Boykott 
aller jener Organisationen, die „Ver­
einigungen für bewußte Eltern­
schaft" und andere die Empfängnis­
verhütung befürwortende Gruppen 
zur Mitgliedschaft zulassen. 

Seit 1938 besteht in den USA eine 
Gesellschaft für Euthanasie, die 
„Euthanasia Society of America, Inc." 
Als diese 1957 der Volksvertretung 
von New Jersey eine Bittschrift über­
reichte, in welcher sie die Legalisie­
rung der „Tötung auf Verlangen" be­
trieb, stieß sie damit nicht nur auf 
vehemente katholische Opposition, 
sondern auch auf den Widerstand der 
Ärztegesellschaft dieses Staates, die 
den Vorschlag als eine „Einladung 
zum Selbstmord" bezeichnete. 

1959 wurde der Bericht eines Be­
ratungskomitees des amerikanischen 
Präsidenten veröffentlicht, in dem es 
schien, als werde die Einbeziehung 
von Beratungsaktionen über Emp­
fängnisverhütung in die amerikani­
schen Auslandshilfsprogramme befür­
wortet. Nachdem die amerikanischen 
Bischöfe am 26. November 1959 in 
einer besonderen Erklärung zu dieser 
Frage Stellung genommen hatten, wo­

bei sie darauf hinwiesen, daß „die 
Anwendung sittlich verwerflicher Mit­
tel zur Abwendung der sogenannten 
Bevölkerungsexplosion zu einer Fehl­
zündung für die gesamte Menschheit 
werden könne", erklärte Präsident 
Eisenhower am 2. Dezember 1959, 
daß für die Erteilung von Informatio­
nen über Empfängnisverhütung einzig 
und allein berufliche Gruppen, nicht 
aber staatliche Stellen zuständig seien. 

Die katholische Laienzeitschrift 
„Commonweal" faßt die Stellung der 
amerikanischen Katholiken zur ein­
schlägigen Gesundheitspolitik mit fol­
genden Worten zusammen: 

„Vielleicht kommt einmal der Tag, 
da der amerikanische Katholik in 
der Frage Empfängnisverhütung in 
eine Stellung gedrängt sein wird, 
die der Position der Pazifisten von 
heute entspricht. 
Durch ihre offenen, festen und un­
zweideutigen Proteste gegen die 
Absicht staatlicher Stellen, sich in 
die Tätigkeit der „Bevölkerungs­
planer" einzuschalten, haben die 
Bischöfe eine nachahmenswerte 
Tat gesetzt." 

KATHOLIZISMUS 
UND ERZIEHUNGSWESEN 

„Die Unterweisung in rel ig i ­
ösen Dingen sollte durch die 
öffentlichen Stellen jedoch nicht 
ausgeschlossen werden als hän­
ge sie mit den Interessen der 
Gesellschaft nicht zusammen. 
Im Gegentei l , die Beziehungen, 
die zwischen dem Menschen 
und seinem Schöpfer bestehen 
und die sich daraus ergebenden 
Pflichten, sind für jeden Men­
schen höchst bedeutsam. Ih­
rem Studium soll er sich mit 
größtem Eifer widmen." 

Thomas Jefferson 

Dem österreichischen Katholiken, 
für den der Religionsunterricht in den 
öffentlichen Schulen mehr oder we­
niger eine Selbstverständlichkeit ist, 
mag es vielleicht nicht bewußt sein, 
wie groß die Probleme sind, die sich 
aus dem Fehlen religiöser Unterwei­
sung im öffentlichen Schulsystem ei­
ner doch vorwiegend christlichen Na­
tion ergeben. Für ihn sind die einschlä­
gigen Vorschriften des Kirchenrechtes 
weitaus nicht so bedeutungsvoll wie 
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z. B. für den amerikanischen Katholi­
ken. Zur Illustration seien hier die drei 
wichtigsten Bestimmungen angeführt: 

Canon 1113: „Die Eltern sind durch eine strenge 
Verpfl ichtung verbunden, nach 
Kräften für die religiöse und sitt­
liche, wie auch körperliche und 
staatsbürgerliche Erziehung ihrer 
Kinder und für ihr zeitliches Woh l 
zu sorgen." 

Canon 1372: „Von Kindheit an müssen die Gläu­
bigen so erzogen werden, daß 
sie nicht nur nichts gelehrt wer­
den, was dem Glauben und der 
Moral zuwiderläuft , sondern auch 
so, daß der Unterweisung in re­
l igiösen und sittlichen Dingen die 
die Hauptrol le zukommt." 

Canon 1374: „Katholische Kinder dürfen keine 
nichtkatholischen, neutralen oder 
gemischten Schulen besuchen . . . 
dem Ortsordinarius al le in obl iegt 
es, in Übereinstimmung mit den 
Weisungen des H l . Stuhles zu ent­
scheiden, unter welchen Umstän­
den und Vorkehrungen der Be­
such solcher Schulen ohne Ge­
fährdung der Schüler geduldet 
werden kann." 

1884, lange vor der Promulgation 
des „Codex Juris Canonici", des heute 
freilich schon wieder reformbedürfti­
gen kirchlichen Rechtsbuches im Jahre 
1917, hatten die amerikanischen Bi­
schöfe die Errichtung von katholischen 
Privatschulen in allen Pfarren beschlos­
sen. 

Heute hat das katholische Schul­
system in den Vereinigten Staaten 
folgende Proportionen erreicht: 

• 10.630 Volksschulen mit 4,451.893 
Schülern, 

• 2.435 Mittelschulen mit 945.785 
Schülern, 

• 278 Hochschulen mit 336.604 
Studenten. 

• Fast 3 Millionen Schüler öffent­
licher Volksschulen und 1 Mil­
lion Mittelschüler besuchen den 
Religionsunterricht in nahegele­
genen katholischen Schulen, wo­
zu sie stundenweise schulfrei er­
halten („relased time students"). 

Es liegt auf der Hand, daß enorme 
Mittel für die Erhaltung dieses um­
fangreichen Apparates erforderlich 
sind. Gleichzeitig aber steht fest, daß 

der Lehrplan dieser Schulen keines­
falls auf religiöse Unterweisung be­
schränkt sein kann. In den katholischen 
Schulen werden selbstverständlich alle 
weltlichen Fächer in Übereinstimmung 
mit den vom Staat gesetzten Erfor­
dernissen unterrichtet. 

Die amerikanischen Katholiken ver­
treten die Ansicht, daß dadurch, daß 
die katholischen Schulen auch eine 
öffentliche Funktion erfüllen, ihre Sub­
ventionierung durch den Staat gerecht­
fertigt wäre. Sie argumentieren, daß 
infolge des Mangels an religiöser Un­
terweisung katholische Eltern ihre Kin­
der nicht in die öffentlichen Schulen 
schicken können und daher gezwun­
gen sind, durch ihre Beiträge Privat­
schulen zu erhalten. Das komme aber 
einer Doppelbesteuerung der amerika­
nischen Katholiken gleich. Die Unter­
stützung der privaten Schulen sei dar­
über hinaus deswegen im Interesse der 
Allgemeinheit, weil ohne sie ein nicht 
unerheblicher Prozentsatz begabter 
Schüler keine Möglichkeit zur Entwick­
lung habe und somit das amerikani­
sche Bildungspotential verringert wer­
de. 

Die Mehrzahl der amerikanischen 
Protestanten vertritt die gegenteilige 
Ansicht. Entweder begnügen sie sich 
mit der religiösen Unterweisung im 
Rahmen der Familie — ein amerikani­
scher Haushalt ohne Bibel ist eine Sel­
tenheit — oder sie schicken ihre Kin­
der in die Sonntagsschule. Heute be­
suchen 36 Millionen protestantische 
Kinder die Sonntagsschulen, welche 
aber infolge Mangels an qualifizier­
tem Unterrichtspersonal viel von ihrer 
früheren Bedeutung verloren haben. 
Daneben besteht eine relativ geringe 
Zahl protestantischer Privatschulen; 
so sind in 1500 lutheranischen Schulen 
etwa 180.000 Schüler eingeschrieben. 

Viele Profestanten und Juden leh­
nen die staatliche Subventionierung 
der katholischen Schulen deswegen 
ab, weil sie fürchten, daß die „spal­
terischen" religiösen Privatschulen den 
Sinn für die Einheit der amerikanischen 
Nation, der in den öffentlichen Schu­
len durch die Betonung der Staatsbür­
gerkunde gefördert wird, gefährden 
könnten. Unterschwellig liegt darin 
freilich die Furcht vor einem stärkeren 
Wachstum der katholischen Religion 
in den USA. 
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„POAU" 

Eine „pressure group", die im Kampf 
um die staatliche Unterstützung des 
Privatschulwesens wie auch in an­
derem Zusammenhang immer wie­
der als der erklärte Feind jeder Art 
von Annäherung zwischen Kirche und 
Staat auftritt, ist „Protestants and 
Other Americans United for Separa­
tion of Church and State". Diese 
unter der Abkürzung „POAU" be­
kanntgewordene Organisation wurde 
1948 mit dem Programm gegründet, 
jede Art von religiöser Aktivität aus 
dem staatlichen Leben zu verbannen. 

Die seit 1959 um 40% auf 200.000 
Mitglieder angewachsene Vereinigung 
militanter „Säkularisten" betreibt eine 
intensiv antikatholische Propaganda. 
So beschloß sie Anfang 1963 nicht 
nur weiterhin gegen staatliche Zu­
schüsse an katholischen Schulen an­
zukämpfen, sondern auch zu verhin­
dern, daß die im Rahmen der „Al ­
lianz für den Fortschritt" von den 
USA an Südamerika geleistete Ent­
wicklungshilfe dem dortigen katholi­
schen Schulwesen zugute kommt. 

Der Streit um die Gewährung staat­
licher Zuschüsse an die Privatschulen 
erreichte seinen ersten Höhepunkt im 
Jahre 1949. Die National Catholic 
Weifare Conference und andere ka­
tholische Stellen und Organisationen 
setzten sich damals dafür ein, die 
Bundeszuschüsse für Unterrichtszwecke 
nicht nur den öffentlichen, sondern 
auch den privaten Schulen zu ge­
währen. Um nicht eine direkte För­
derung der religiösen Anstalten, die 
im Kongreß praktisch keine Chance 
gehabt hätte, zu verlangen, machte 
man katholischerseits den Vorschlag, 
sogenannte „unterstützende Leistun­
gen" zu erbringen. Darunter sind Zu­
schüsse für den Transport der Schüler 
mit Autobussen, nicht-religiöse Lehr­
bücher und gesundheitliche Betreuung 
zu verstehen. Dies war deshalb erfolg­
versprechend, weil der Oberste Ge­
richtshof in einer aus dem Jahre 1947 
stammenden Entscheidung (Everson 
gegen Board of Education) die Be­
zahlung der Transportkosten für Schü­
ler religiöser Schulen aus öffentlichen 
Mitteln als der Verfassung nicht wi­
dersprechend bezeichnet hatte. Aller­
dings fand sich für dieses oberstge­
richtliche Erkenntnis nur eine Mehr­

heit von 5:4, die deswegen heute we­
nig Gewicht hat, weil Douglas, einer 
der fünf Richter, die für diese Ent­
scheidung gestimmt haben, in dem 
1962 entschiedenen Fall Engle gegen 
Vitale, in welchem die Verfassungs­
mäßigkeit eines in den öffentlichen 
Schulen des Staates New York üb­
lichen täglichen Gebetes („Allmäch­
tiger Gott, wir stehen alle in deiner 
Macht und bitten dich, segne unsere 
Eltern, unsere Lehrer und unser Land") 
verneint wurde, seinen Standpunkt 
geändert hat. 

Alle Bemühungen waren erfolglos 
und die 1949 beschlossenen bundes­
staatlichen Zuschüsse kamen nur den 
öffentlichen Schulen zugute. Interes­
sant an der Auseinandersetzung war, 
daß die katholischen „pressure groups" 
durch die Gewerkschaften und die 
Negerorganisationen unterstützt wur­
den. Die letzteren wandten sich näm­
lich gegen die Verwendung staatli­
cher Mittel ausschließlich für „weiße" 
Schulen, wie es ja zumindestens da­
mals die Mehrzahl der staatlichen 
Schulen war. Dazu kommt noch der 
Widerstand mancher Staaten der 
Union, die als Folge der Beteilung mit 
bundesstaatlichen Mitteln eine Aus­
dehnung der Macht Washingtons über 
die Einzelstaaten fürchten. (In den 
USA ist wie in Deutschland das ge­
samte Unterrichtswesen Landessache, 
weil die Verfassung keine Bestimmung 
enthält, die es der Kompetenz der 
Teilstaaten entziehen würde.) 

Die Schwerpunkte verlagerten sich 
in den folgenden Gesetzgebungs­
perioden in verschiedener Richtung, 
so z. B. auf die Frage der Steuerfrei­
heit privater Anstalten. Auch wurde 
von juristischer Seite darauf hingewie­
sen, daß die Beschäftigung von Mili­
tär- und Gefängnisseelsorgern durch 
den Staat zeige, daß der Hauptak­
zent in der Auslegung der Verfassung 
auf der Gewährleistung der religiösen 
Freiheit und nicht sosehr auf dem Ver­
bot einer „Staatsreligion" zu liegen 
habe. 

Die zweite Phase der Diskussion 
läuft seit 1961, als von der Regierung 
Kennedy eine Gesetzesvorlage ein­
gebracht wurde, die 2 Mill iarden Dol­
lar an Bundeszuschüssen für das öf­
fentliche Schulwesen der USA vorsah. 

Präsident Kennedy, der erste katho­
lische Präsident der Vereinigten Staa-
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ten, hatte dazu unter anderem folgen­
des erklärt: 

„In Übereinstimmung mit dem kla­
ren Verbot der Verfassung werden 
keine Mittel für den Bau kirchli­
cher Schulen oder für deren Per­
sonalaufwand bereitgestellt." 

Es ist verständlich, daß die ameri­
kanischen Bischöfe keineswegs er­
baut waren, als sie aus dem Mund 
eines noch dazu katholischen Präsi­
denten hören mußten, daß die ver­
fassungsrechtliche Lage „klar" sei. 
Sie veröffentlichten daher im März 
1961 eine Erklärung, in der sie ihre 
feste Absicht bekundeten, nach wie 
vor zumindest auf die Gewährung 
von langfristigen Krediten für den Aus­
bau des katholischen Schulwesens zu 
dringen. Tatsächlich scheiterte die Ge­
setzesvorlage an der starken katholi­
schen Opposition. 

Die Situation wiederholte sich 1962, 
als eine neuerliche Regierungsvorlage, 
die einen Bundeszuschuß in der Hö­
he von $5.7 Mill iarden für die öffent­
lichen Schulen vorsah, im Kongreß ein­
gebracht wurde. 

Auch diesmal nahmen höchste kirch­
liche Kreise hiezu Stellung und Kar­
dinal Spellman erklärte, daß das Pro­
gramm Kennedys „ein Dolchstoß ge­
gen das Leben unserer Schulen ist". 

Der Ausgang der Kontroverse ist 
gegenwärtig noch unentschieden. Ob­
wohl sich der Oberste Gerichtshof in 
der Session 1961/62 mit keinem auf 
die Verfassungsmäßigkeit von öffent­
lichen Zuschüssen an private Schulen 
bezüglichen Fall zu befassen hatte, 
zeigte sich bei den Höchstgerichten 
einzelner amerikanischer Staaten die 
Tendenz, eine sehr strenge Trennungs­
linie zwischen staatlichem und kirch­
lichem Bereich zu ziehen. So entschied 
der Oberste Gerichtshof von Ver­
mont, daß die Bezahlung des Schul­
geldes für Schüler, die in Ermange­
lung einer staatlichen Schule die in 
dem betreffenden Bezirk verfügbare 
katholische Schule besuchen, durch 
die staatlichen Erziehungsbehörden 
der Verfassung des Staates Vermont 
widerspreche. 

Große Bedeutung wird einer oberst­
gerichtlichen Entscheidung des Staates 
Oregon zugemessen, nach welcher es 
verfassungswidrig sei, wenn staatliche 
Stellen Lehrbücher ankaufen, um sie 
außer an die Schüler öffentlicher, auch 

an die Schüler privater Lehranstalten 
zu verleihen. Mit deutlicher Mehrheit 
wurde schließlich durch die Höchst­
gerichte von Alaska und Wisconsin 
die Verfassungswidrigkeit des kosten­
losen Transportes von Schülern katho­
lischer oder anderer privater Schulen 
durch öffentliche Schulautobuslinien 
ausgesprochen, wobei argumentiert 
wurde, daß diese Dienstleistungen der 
direkten Begünstigung einer reli­
giösen Gruppe gleichkämen. 

Eine realistische Kompromißlösung 
scheint sich für das trotz seiner Blüte 
um seine Zukunft ernstlich besorgte ka­
tholische Schulwesen der Vereinigten 
Staaten in der sogenannten „shared 
time" anzubahnen. Darunter versteht 
man die Möglichkeit, daß die Schü­
ler der kirchlichen Schulen in gewis­
sen, vorwiegend praktischen Fächern, 
wie Handarbeit oder Hauswirtschafts­
lehre, die öffentlichen Schulen stun­
denweise besuchen, wodurch die ka­
tholischen Schulen Personal einsparen 
können. 

Zusammenfassend kann gesagt wer­
den, daß es den amerikanischen Ka­
tholiken gelungen ist, durch kluge Or­
ganisation und finanzielle Opferbereit­
schaft eine an den religiösen Werten 
orientierte schulische Erziehung für 
einen Teil ihrer Kinder und Jugendli­
chen sicherzustellen. Sie sind unter 
Einsatz ihrer ganzen Kräfte bemüht, 
allen jungen Katholiken diese Mög­
lichkeit zu bieten. Nicht zuletzt wird es 
auf ihre politische Aktivität ankom­
men, ob ihnen dies auch tatsächlich 
gelingt. 

KATHOLIZISMUS 
UND MEINUNGSFREIHEIT 

„Das Gericht ist der Ansicht, 
daß Obszönität nicht in den 
Bereich der verfassungsmäßig 
gewährleisteten Rede- und Pres­
sefreiheit fä l l t . " 
„Es wurde nie entschieden, daß 
die Redefreiheit absolut ist." 

Oberster Gerichtshof der 
Vereinigten Staaten. 

Der katholische Standpunkt zur Frei­
heit der Meinungsäußerung stützt sich 
auf eine realistische Einschätzung der 
menschlichen Natur. Obwohl die Kir­
che grundsätzlich die Freiheit des In­
dividuums bejaht, stimmt sie mit dem 
Staat darin überein, daß das gesell-
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schaftliche Zusammenleben dem ein­
zelnen Menschen Beschränkungen auf­
erlegt, ohne die das Wohl aller nicht 
verwirklicht werden kann. Sie ver­
tritt damit die Auffassung, daß Frei­
heit nicht mit Zügellosigkeit gleichzu­
setzen ist, wie dies auch das in die 
österreichische Bundesverfassung auf-
genommene Staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbür­
ger vom 21. 12. 1867 ausdrückt, wenn 
es in Art. 13 bestimmt: „Jedermann 
hat das Recht, durch Wort, Schrift und 
Druck oder durch bildliche Darstellung, 
seine Meinung innerhalb der gesetzli­
chen Schranken frei zu äußern." Frei­
lich erhebt sich in jedem konkreten Fall 
die Frage, wo die genannten „gesetz­
lichen Schranken" anzusetzen sind. 

Mag es bis ins 20. Jahrhundert hin­
ein notwendig gewesen sein, zur Rein­
haltung der kirchlichen Lehre und wohl 
auch zum Schutz einzelner vor glau­
bensmäßiger oder sittlicher Verwir­
rung und Verirrung, mit Hilfe der 
Bücherindizierung die Verbreitung 
kirchlicherseits verurteilter Literatur 
hintanzuhalten, so hat sich infolge der 
Entwicklung der Massenmedien Rund­
funk, Film und Fernsehen der Schwer­
punkt heute auf diese verschoben. 

1957 hat Papst Pius XII. in der En­
zyklika „Miranda Prorsus" die strenge 
Verpflichtung der öffentlichen Gewalt 
betont, darauf zu sehen, daß die in 
ihrer modernen Form so unmittelbar 
wirksamen Massenkommunikationsmit­
tel nicht in zweckfremder Weise ver­
wendet werden. 

Kurze Zeit später, im November 
1957, haben die amerikanischen Bi­
schöfe in ihrer jährlichen Erklärung 
folgendes ausgeführt: 

„ . . . die Freiheit hat eine sittliche 
Dimension. Der Mensch bleibt sei­
ner ihm eigenen Freiheit dann treu, 
wenn er in Übereinstimmung mit 
den Gesetzen der rechten Vernunft 
handelt. Als Mitglied der Gesell­
schaft übt er seine Freiheit inner­
halb der Schranken aus, die ihm 
durch die vielfachen Erfordernisse 
des sozialen Lebens gesetzt sind . . . 
Innerhalb der Grenzen, die die Er­
haltung einer freien Presse erfor­
dert, kann es Handlungen und Mei­
nungsäußerungen geben, die nicht 
unter die Sanktionen der Gesetze 
fallen und dennoch das moralische 

Empfinden einer erheblichen Zahl 
von Menschen verletzen. Zwischen 
dem rechtlich Verfolgbaren und 
dem sittlich Einwandfreien klafft 
ein tiefer Spalt. Wenn wir uns be­
gnügen, alles das als sittlich ein­
wandfrei anzuerkennen, was recht­
lich nicht verfolgbar ist, haben wir 
unser moralisches Niveau beträcht­
lich gesenkt. Es muß berücksichtigt 
werden, daß die staatliche Gesetz­
gebung für sich allein keinen hin­
reichenden moralischen Maßstab 
darstellt." 

Neben der vom „National Office 
of Decent Literature" durchgeführten 
Literturberatung und der Filmberatung 
durch die „Legion of Decency" spielt 
bei der einschlägigen meinungsbilden­
den Tätigkeit der amerikanischen Ka­
tholiken der Boykott — insbesondere 
von Filmen — eine große Rolle. In 
einzelnen Fällen, so z. B. in überwie­
gend katholischen Wohnbezirken, wo 
der Boykott geschlossen durchgeführt 
und des öfteren auch auf Filme, die 
dem boykottierten folgten, erstreckt 
wurde, hat dies seine Wirkung nicht 
verfehlt. In anderen Fällen hat sich 
die Hierarchie eingeschaltet und ver­
sucht, den Film durch die zuständi­
gen Behörden absetzen zu lassen. Dies 
war etwa bei dem italienischen Film 
„Das Wunder" der Fall, der 1951 in 
New York gezeigt wurde und eine 
nach kirchlicher Meinung unpassende 
Anspielung auf die Empfängnis vom 
Hl. Geist beinhaltet. Tatsächlich wur­
de der Film damals abgesetzt, der 
Oberste Gerichtshof gab jedoch der 
Beschwerde der Kinobesitzer statt, und 
erklärte, daß die allgemeine Behaup­
tung, der Film sei eine Gotteslästerung, 
nicht genüge, um das verfassungs­
mäßige Recht auf freie Meinungs­
äußerung zu beschneiden. 

Elia Kazans „Baby Doli" (1956) stieß 
ebenfalls auf starke katholische Op­
position, die jedoch nicht darauf ab­
zielte, den Film durch behördliche 
Maßnahmen verbieten zu lassen, son­
dern sich auf eine Pressekampagne 
beschränkte. 

Die Bedeutung der katholischen 
Filmberatung ist in den USA deshalb 
groß, weil nur einige wenige Staaten 
öffentliche Begutachtungskommissio­
nen eingerichtet haben. Nur selten 
wird in den USA ein Film mit einem 
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Jugendverbot belegt. Das mag darauf 
zurückzuführen sein, daß die an das 
Kinogehen früh gewöhnte amerikani­
sche Jugend die Vorgänge auf der 
Leinwand viel weniger ernst nimmt, 
als etwa die europäischen Jugendli­
chen. 

In letzter Zeit ist es gelungen, mit 
anderen religiösen Gemeinschaften 
Fühlung aufzunehmen und in Fragen 
der öffentlichen Sittlichkeit (so z. B. 
bei der gesetzlichen Einschränkung des 
Verkaufes und Versandes obszöner Li­
teratur) den Standpunkt der christli­
chen Moral erfolgreich zu vertreten. 

Es gibt kaum einen Sektor der 
„christlichen Interessenpolitik" in dem 
mit größter Behutsamkeit vorgegan­
gen werden muß, als in dem der Be­
schränkung der verfassungsmäßig ge­
währleisteten Freiheiten. Mehr als 
viele andere auf die staatlichen Kom­
petenzen Einfluß nehmende Aktivitäten 
hat die katholische „Zensurtätigkeit" 
(censorship) der Kirche in den USA 
Vorwürfe eingetragen. Wir Katholiken 
sollen immer dann unser moralisches 
Gewicht in die Waagschale werfen, 
wenn es gilt, die Sittenordung im Staat 
zu wahren. Möge dies aber in wohler­
wogener Befolgung der Worte Jo­
hannes XXIII. geschehen, der in der 
Enzyklika „Pacem in Terris" schreibt: 

„Von Natur aus hat der Mensch 
außerdem das Recht, daß er ge­
bührend geehrt und sein guter Ruf 
gewahrt wird, daß er frei nach 
Wahrheit suchen und unter Wah­
rung der moralischen Ordnung und 
des Allgemeinwohls seine Meinung 
äußern, verbreiten und jedweden 
Beruf ausüben darf; daß er schließ­
lich der Wahrheit entsprechend 
über die öffentlichen Ereignisse in 
Kenntnis gesetzt wird." 

KATHOLIZISMUS 
UND INDUSTRIEGESELLSCHAFT 

„Seht, der von euch vorenthal­
tene Lohn der Arbeiter, die eure 
Felder abgeerntet haben, 

schreit und die Schreie der 
Schnitter sind zu den Ohren des 
Herrn der Heerscharen gedrun­
gen." 

Jakobus 5,4 
Die auf historische und soziologi­

sche Ursachen zurückgehende arbei­
terfreundliche Haltung der katholi­

schen Kirche in Amerika haben wir 
bereits erwähnt. Wie steht es mit der 
theoretischen Fundierung dieser Hal­
tung? 

Die katholische Soziallehre baut 
auch bei der Behandlung wirtschafts-
politischer Fragen auf den Prinzipien 
der Solidarität und der Subsidiarität 
auf. Beides sind echte, d. h. konstruk­
tive Vermittlungskonzepte. Während 
der Solidaritätsgrundsatz die Zusam­
menarbeit zwischen den Sozialpart­
nern zur Erreichung ihrer gemeinsa­
men Zwecke zum Gebot macht, bringt 
der Subsidiaritätsgrundsatz die einzel­
nen, einander über- bzw. untergeord­
neten gesellschaftlichen Organisa­
tionsformen ins richtige Verhältnis. 

Es ist leicht einzusehen, daß sich in 
den traditionell dem kapitalistisch-in­
dividualistischen Wirtschaftskonzept 
verbundenen Vereinigten Staaten oft 
genug Gelegenheiten ergeben haben, 
in welchen die Kirche auf Grund der 
genannten Sozialprinzipien eine Stär­
kung der Arbeitnehmerseite befürwor­
ten mußte. Dies umso mehr als, wie 
Wilfr ied Daim in „Strategie des Frie­
dens", Europa-Verlag, Wien, 1962, dar­
legt, „die Aufstiegsdynamik der ame­
rikanischen Arbeiterschaft keinen 
atheistischen Aspekte hatte" (S. 162). 

1887 begab sich Kardinal Gibbons 
nach Rom, um päpstlichen Maßnah­
men gegen die „Knights of Labour" 
(Ritter der Arbeit), eine christlich-ge­
werkschaftliche Organisation, vorzu­
beugen. Als Leo XIII. 1891 die En­
zyklika „Rerum Novarum" herausgab, 
wurde diese von den amerikanischen 
Bischöfen als eine Bestätigung ihrer 
eigenen theoretischen und praktischen 
Haltung begeistert aufgenommen. 

Bis heute sind in der amerikanischen 
Gewerkschaftsbewegung Katholiken 
führend tätig. 

Ein aktueller Anlaß zum Eintreten 
für die Interessen der Arbeiterschaft 
sind die sogenannten „right-to-work 
laws", die seit Kriegsende von fast 
der Hälfte der amerikanischen Staaten 
beschlossenen, meist mit Verfassungs-
kraft ausgestatteten Gesetze, die es 
privaten und öffentlichen Dienstgebern 
verbieten, den Beitritt oder Nichtbei-
tritt zur zuständigen Gewerkschaft 
zu einem Anstellungserfordernis zu 
machen. 
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Als 1954 in Louisiana eine derartige 
Gesetzesvorlage zur Diskussion stand, 
erhielt die Volksvertretung ein Tele­
gramm Erzbischof Rummels von New 
Orleans, in welchem der Entwurf als 
„unehrlich" bezeichnet wurde, weil er 
sich gegen soziale Arbeitsbedingun­
gen und das Organisationsrecht der 
Arbeiter wandte. „Commonweal" 
sprach von einem „Ausbruch offenen 
Widerstandes" auf Seite der katho­
lischen Hierarchie, die der Meinung 
war, daß der „union shop" (die Pflicht­
mitgliedschaft bei der zuständigen 
Gewerkschaft) die einzige Möglich­
keit sei, in der modernen, durch einen 
schnellen Wechsel der Arbeitskräfte 
gekennzeichneten Industrie die Arbeit­
nehmerseite verhandlungsfähig zu er­
halten. 

Tatsächlich errangen die Gegner der 
betreffenden Gesetzesvorlage in Loui­
siana einen Teilerfolg. 

In Ohio gaben die katholischen Bi­
schöfe im Jahre 1958 eine ähnliche Er­
klärung heraus, in der sie darauf hin­
wiesen, daß es nicht Aufgabe des 
Staates sei, dort regelnd einzugrei­
fen, wo sich die Sozialpartner in ei­
nem bestimmten Produktionszweig auf 
die Zusammenarbeit nach für beide 
Teile akzeptablen Richtlinien geeinigt 
haben — ein perfektes Beispiel für die 
Anwendung der Prinzipien der katho­
lischen Soziallehre auf die Wirtschaft. 

Es mag noch erwähnt werden, daß 
sich die amerikanischen Bischöfe sehr 
eingehend mit dem Problem der „bra-
ceros", der mexikanischen Wander­
arbeiter in den USA, beschäftigen. 
Erzbischof Lucey von San Antonio 
nannte 1959 die Situation, die durch 
die 500.000 größtenteils stark unter­
bezahlten und in Lagern von ihren 
Familien getrennt lebenden Fremdar­
beiter geschaffen wurde, eine „na­
tionale Schande". 1961 forderte die 
sozialpolitische Abteilung der NCWC 
zusammen mit protestantischen Grup­
pen energisch die Beendigung dieses 
Zustandes. 

Die Unterweisung der Gewerk­
schaftsmitglieder in den Grundzügen 
der katholischen Soziallehre und ihre 
Beratung in arbeitsrechtlichen Belan­
gen ist die Aufgabe der „Association 
of Catholic Trade Unionists", des Ver­
bandes katholischer Gewerkschafter. 

KATHOLIZISMUS 
UND RASSENTRENNUNG 

„A l le Tiere sind gleich, aber 
manche Tiere sind gleicher als 
andere." 

George Orwel l 

Die Auseinandersetzung um die 
Gleichberechtigung des amerikani­
schen Negers mit seinen weißen Lands­
leuten spielt sich seit der Grundsatz­
entscheidung des Obersten Gerichts­
hofes, die im Jahre 1945 die Rassen­
trennung in den öffentlichen Schulen 
für verfassungswidrig erklärt hatte, 
vor allem auf einzelstaatlicher Ebene 
ab. 

Die Rassentrennung ist das Ergebnis 
einer historischen Entwicklung, die auf 
den Import von Negersklaven in die 
USA zurückgeht. Obwohl der Neger 
nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 
(1862—65) de jure emanzipiert wurde, 
ist es ihm bis auf den heutigen Tag 
nicht gelungen, die tiefsitzende soziale 
Schranke zu durchbrechen, die ihn von 
den weißen Amerikanern trennt. Der 
Leitsatz, nach dem der Neger nach 
neun Jahrzehnten bloß theoretischer 
Gleichberechtigung weiterhin in der 
Rolle des „Menschen zweiter Ord­
nung" belassen werden soll, heiß „se­
parate but equal" (getrennt aber 
gleichwertig). 

Schulen, Kirchen, Verkehrsmittel, 
Gaststätten — ein großer Teil der 
öffentlichen • Einrichtungen — stehen 
dem Neger im Süden der USA noch 
nicht in jenem Maße offen, in dem er 
glaubt, daß er es sich als Staatsbür­
ger, Soldat und Arbeiter verdient hat. 

Auch vor der Universalität der katho­
lischen Kirche — selbst einst und teil­
weise bis heute dem Vorurteil vieler 
Amerikaner ausgesetzt — machte die 
Rassentrennung ursprünglich nicht halt. 
Ihre Schulen waren ebenso getrennt 
wie die öffentlichen. Ein echter Wan­
del begann sich erst nach dem zwei­
ten Weltkrieg anzubahnen. Den Start­
schuß gab der heutige Purpurträger, 
Erzbischof Ritter von St. Louis, der 
1947 die Aufhebung der Rassentren­
nung in allen Unterrichtsanstalten sei­
ner Erzdiözese verfügte. Heute sind 
praktisch alle katholischen Universitä­
ten im Süden integriert. 

Das mutige Vorgehen der katholi­
schen Kirche in bezug auf die Gleich-
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Die katholische Kirche der USA ist eine Vorkämpferin der Rassenintegration 

berechtigung der Neger in Schule, 
Armee und Beruf findet sogar das 
Lob ihrer erbittertsten Gegner. 

Wie in vielen anderen Fällen be­
nützte die Kirche auch hiebei die 
Möglichkeit, die Gläubigen von der 
Kanzel zu einer bestimmten Haltung 
aufzurufen. So ließ Bischof Gercke von 
Tucson, Arizona, einen Hirtenbrief 
verlesen, in dem er unter anderem 
schrieb: 

„Kindern den Zugang zu bestimm­
ten Schulen wegen ihrer Hautfarbe 
zu verwehren, ist ein Beispiel 
schlechter Gesetzgebung, die we­
der sittlich gerechtfertigt ist, noch 
dem Geist unserer Verfassung ent­
spricht." 

Die Kirche gab auch ihre volle Zu­
stimmung zu der Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes vom 17. Mai 
1954 (Brown gegen Board of Educa-
tion). 

Die immer großes Echo findende 
jährliche Erklärung der amerikani­
schen Bischöfe trug 1958 den Titel 
„Rassendiskriminierung und christli­
ches Gewissen". 

Es heißt darin unter anderem: 
„ . . . die Geschichte verpflichtet uns 
zur Gerechtigkeit und dazu, das 
unsere dazu beizutragen, daß sie 
tatsächlich jene Rechte erhalten, 
die ihnen die Verfassung gibt. Das 
heißt nicht nur politische Gleich­
berechtigung, sondern auch ent­
sprechende wirtschaftliche und er­
ziehungsmäßige Möglichkeiten, ei­
nen gerechten Anteil an den öffent­
lichen Wohlfahrtseinrichtungen, gu­
te Wohnmöglichkeiten ohne Aus­
beutung und die echte Chance, das 
gesellschaftliche Ansehen ihrer 

Rasse zu verbessern. Gesetzliche 
Rassentrennung wie jede andere 
Form zwangsweiser Trennung ver­
sieht ihrem Wesen nach die ge­
trennten Menschen mit dem Stem­
pel der Minderwert igkei t . . . wir 
können diese Ansicht nicht mit der 
christlichen Auffassung von der 
menschlichen Natur und den 
menschlichen Rechten vereinbaren 

Freilich ist es besonders im „tiefen 
Süden" der USA fast ein Ding der 
Unmöglichkeit, die weiße Bevölkerung 
davon zu überzeugen, daß ihre Kin­
der mit Negerkindern Schule und Spiel­
platz teilen sollen. Das zeigte sich 
deutlich in der Karwoche des Jahres 
1962, als sich der Erzbischof von New 
Orleans John F. Rummel gezwungen 
sah, als Zeichen dafür, daß es ihm mit 
der von ihm angeordneten Integration 
der katholischen Schulen ernst sei, drei 
seiner Diözesanen, militante Verfech­
ter der Rassentrennung, zu exkom­
munizieren. 

Außer durch die Beseitigung der 
Rassentrennung in den katholischen 
Schulen wird die Lehrmeinung der 
Kirche durch die Gründung einer Or­
ganisation zur Förderung des Ver­
ständnisses zwischen den Rassen in 
die Praxis umgesetzt. Diese Bemühun­
gen gehen schon in die Zwischen­
kriegszeit zurück, in der z. B. das 
„Catholic Interracial Center" ins Le­
ben gerufen wurde, das eine Biblio­
thek von über 35.000 Bänden über 
Rassenprobleme besitzt. Heute ver­
tritt vor allem die ständige „National 
Catholic Conference on Interracial 
Justice" die Interessen der rassischen 
Minderheiten in Amerika. 
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DIE METHODEN 

Es ist unmöglich, allen Gebieten, in 
denen der Einfluß katholischer Interes­
senpolitik in den Vereinigten Staaten 
wirksam war und ist, den gleichen 
Raum zu geben. Viele Sektoren sind 
weit weniger umstritten als die ange­
geführten, andere ihrer Natur nach 
von geringer Bedeutung. So hat die 
Kirche z. B. zur Wohnbaupolitik Stel­
lung genommen, um die Errichtung bil­
liger Wohnungen für kinderreiche Fa­
milien mit Hilfe bundesstaatlicher Mit­
tel und die Sanierung von Slumvier-
teln zu erreichen. Offizielle kirchliche 
Stellen haben sich auch für dje Einfüh­
rung eines begrenzten staatlichen Ge­
sundheitsdienstes auf freiwilliger Basis 
ausgesprochen. Viele Flüchtlinge aus 
dem letzten Krieg verdanken es der 
NCWC und den katholischen Vetera­
nenorganisationen, daß sie in den 
USA eine neue Heimat fanden. Immer 
hat sich der katholische Einfluß dann 
gezeigt, wenn es um die Probleme der 
kommunistischen Infiltration ging. Der 
für 1957 angekündigte Staatsbesuch 
Marschall Titos mußte nicht zuletzt we­
gen des stürmischen katholischen Pro­
testes abgesagt werden. 

Wir wollen unsere Feststellungen mit 
einer kurzen Betrachtung der Mittel 
und Methoden beschließen, denen sich 
die amerikanischen Katholiken bedient 
haben und bedienen, um staatliche 
Willensbildung und Vollziehung in 
ihrem Sinn zu beeinflussen und da­
durch mit zur Verchristlichung der 
Welt beizutragen. 

• Beeinflussung der Gesetzgebung 
(„Lobbying") 

Wie bereits ausgeführt, versteht man 
unter dem Begriff „lobbying" den di­
rekten persönlichen Kontakt mit Ab­
geordneten. Seit 1919 unterhält die 

Kirche in der NCWC ein ständiges 
Büro in der Hauptstadt, um — bild­
lich gesprochen — ihren Finger im­
mer am Puls des politischen Gesche­
hens zu haben. Für jedes Sach- und 
Rechtsgebiet, dessen parlamentarische 
Behandlung die katholischen Interes­
sen berührt, steht zumindest ein Fach­
mann zur Verfügung, der jederzeit be­
reit ist, nach amerikanischer Gepflo­
genheit vor einem Kongreßausschuß 
zu erscheinen und den Standpunkt der 
Kirche darzulegen. 

• Beeinflussung der Verwaltung 

Von weitaus geringerer Bedeutung 
als die (immer direkte) Methode des 
„ lobbying", beschränkt sich der Ein­
fluß auf die durch die Gesetze in ih­
rem Handeln beschränkte Verwaltung 
(„Gesetzmäßigkeit der Verwaltung")! 
meist darauf, die Behörden zu einem 
möglichst raschen Vorgehen zu bewe­
gen. Es hat sich nämlich oft genug ge­
zeigt, daß eine genügend starke öf­
fentliche Meinung imstande ist, man­
che bürokratischen Hemmnisse aus dem 
Weg zu schaffen, wenn es um wirklich 
dringende Probleme geht 

• Beeinflussung der Gerichte 

In den USA ist wie in allen frei­
heitlichen Demokratien die Unabhän­
gigkeit der Gerichte verfassungsmä­
ßig garantiert. Das heißt natürlich 
nicht, daß die Richter, insbesondere 
die Räte des obersten Gerichtshofes, 
gleichsam in einem elfenbeinernen 
Turm fernab des politischen Gesche­
hens leben. Auch sie unterliegen dem 
Einfluß der öffentlichen Meinung und 
es wäre unrealistisch zu behaupten, 
die Rechtssprechung nehme vom „Zeit­
geist" keinerlei Notiz. Zum Einfluß, 
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den die öffentliche Meinung — ins­
besondere Massenmedien und Publi­
zistik — auf die Gerichte ausübt, 
kommt in den Vereinigten Staaten 
noch die Einrichtung des „amicus cu-
riae". Das bedeutet, daß die an ei­
nem gerichtlichen Verfahren interes­
sierten Personen oder Organisationen 
als „Freunde des Gerichtes" Schrift­
sätze einbringen können, in denen sie 
ihre Rechtsansicht zu dem betreffen­
den Fall darlegen. Katholische Organi­
sationen haben des öfteren von die­
sem Recht Gebrauch gemacht. 

• Leser- und Wählerbriefe 

Das Schreiben von Briefen an den 
Präsidenten, an die Kongreßabge­
ordneten und an die Herausgeber von 
Zeitungen und Zeitschriften ist ein in 
der Interessenpolitik weitverbreitetes 
Mittel zur Beeinflussung der öffentli­
chen Meinung. Die amerikanischen 
Katholiken sind ganz besonders eifrige 
Briefschreiber. So soll Senator Javits 
im März 1961 allein 7.500 Briefe für 
und 3.500 Briefe gegen die staatliche 
Unterstützung der privaten Schulen 
erhalten haben. 

Wegen seines die Werte der direk­
ten Demokratie und des Petitionsrech­
tes unterstreichenden Charakters ist 
dieses „politische Briefschreiben" 
durchaus positiv zu werten. 

• Die katholische Presse 

Bis 1919 stand die katholische Presse 
fast ausschließlich im Dienst der Ver­
teidigung gegen anti-katholische An­
griffe. Durch den Ausbau eines Netzes 
von Diözesanblättern und die Einrich­
tung der Pressestelle der NCWC hat 
das katholische Pressewesen einen 
großen Aufschwung genommen. Heute 
gelangen fast 600 katholische perio­
dische Druckschriften an mehr als 25 
Millionen Abonnenten. Es bedarf kaum 
eines weiteren Kommentars über die 
Bedeutung derselben für die Meinungs­
bildung im katholischen und außer­
katholischen Raum. 

• Rundfunk und Fernsehen 

In den USA werden regelmäßig über 
10 verschiedene katholische Radio­
programme gesendet. Der führende 

Programmpunkt ist dabei die von der 
katholischen Männerbewegung der 
USA betreute „katholische Stunde". 
Neben den vorwiegend der Andacht 
dienenden Sendungen, will die Sen­
dung „Der handelnde Christ" ein In­
formationsprogramm für den verant­
wortlichen katholischen Laien sein. Et­
wa fünf Fernsehprogramme sind ka­
tholischen Belangen gewidmet. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der amerikanische Katholizismus tritt 
als stärkste und geschlossenste reli­
giöse Gruppe in den USA intensiv und 
ohne Bindung an eine politische Par­
tei für eine Verchristlichung der Ge­
sellschaft ein. Er bedient sich dabei 
grundsätzlich derselben Mittel, die an­
dere pressure groups für die Durch­
setzung ihrer Ziele verwenden, wobei 
man sich aber in katholischen Kreisen 
immer mehr bewußt wird, daß nicht 
Boykott und Drohung, sondern wohl­
fundierte Argumente und liebevolle 
Überzeugungskraft der christlichen 
Geisteshaltung am besten entspre­
chen. 

Mehr als andere Interessenverbände 
hat die katholische Kirche in den Au­
gen der Öffentlichkeit die Vermutung 
der Nützlichkeit ihrer Bemühungen für 
das Allgemeinwohl für sich, wenn auch 
nur diejenigen den Nutzen vieler Din­
ge (etwa der staatlichen Unterstützung 
religiöser Schulen) einsehen, die an 
einer Verchristlichung oder zumin-
destens Vergeistigung der Welt in­
teressiert sind. 

VERCHRISTLICHUNG DER WELT 

Wir alle sind aufgerufen, zur Ver­
christlichung der Welt durch bewußte 
Brüderlichkeit beizutragen. 

'Österreich, so heißt es, sei ein ka­
tholisches Land. Helfen wir mit, daß 
die Ordnung im Staat und das öffent­
liche Leben den christlichen Grund­
sätzen entspreche, dann werden wir 
uns um Österreichs Zukunft nicht zu 
sorgen brauchen. 

Denn — wie George Washington 
sagt — 

„Religion und Sittlichkeit sind un­
entbehrliche Stützen aller der Anlagen 
und Gewohnheiten, die zu staatlicher 
Blüte führen." 
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Lebenslauf Peter Diem (1963) 

1937 in Wien geboren, inskribierte 
1955 an der juridischen Fakultät und 
am Dolmetschinstitut der Universität 
Wien. 1958 erwarb er den Grad eines 
akademisch geprüften Übersetzers für 
Englisch, 1960 promovierte er zum Dr. 
jur. Einen einjährigen, staatswissen-
schaftlichenStudien gewidmeten Ameri­
kaaufenthalt schloß er mit dem „Ma­
ster of Science" der Southern Illinois 
University ab. Nach einer ausgedehn­
ten Reise durch die USA und Mexiko 
absolvierte er 1961/62 seinen Militär­
dienst. 

Dr. Diem ist Mitglied der K.O.St.V. 
Rudolfina und Mitarbeiter der „öster­
reichischen Academia", der Verbands­
zeitschrift des ÖCV. Gegenwärtig im 
Gerichtsjahr, bereitet er sich auf einen 
juristischen Beruf vor. 
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